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Gl Leitsötze

Abschlußprüfung / Honororonspruch / Aufstellung des Johresobschlusses

I . Der dem Abschlußprü{er erteilie Prü{ungsouftrog ist noch S 134 BGB nichiig, wenn der
Abschlußprüferentgegen I 3l9Abs.2 Nr.5 HGB bei derAu{stellung des zu prü{enden
Johresobschlusses mitgewirkt hot.

2. Ein Vergütungsqnspruch steht dem Abschlußprüfer donn ouch unter dem Gesichts-
punkt der Geschofts{ührung ohne Auftrog oder der ungerechtfertigten Bereicherung
nicht zu.

{BGH, Urt.v. 30.4.1992 - lll ZR l5l/91 - WM 1992,ll48)

Rechtswidriger Steuervorteil i Pflichten des Steuerberoters
l. Es konn dohinstehen, ob der StB es verobsöumte, gegen Grundsteuerbescheide

Widerspruch einzulegen, wenn feststeht, doß die totsöchlichen Voroussetzungen für
die Steuervergünstigungen nicht vorlogen.

2. Der Schutzzweck der Hofiung des Steuerberoters ist es nichf dem Mondqnten zu
sochlich nicht begründeten Steuervorteilen zu verhelfen oder ihm solche zu erholten.

IOLG Celle, Uri.v. 19.12.1990 - 3 U lll/89 - DSIR 1992, 1591

Wirtschoftsprüfer / Rechtsberotungsbefugnis / Kindergeldsochen

Es stelli keine unbefugte geschöltsmößige Rechtsberqtung dor, wenn ein Wirtschofts-
prü{er neben der Steuer- ouch die Kindergeldongelegenheit besorgt.
{SG Freiburg, Urt.v. 16.1. 1992 - S 9 Kg 1157/91n.rkr., WPK-Mitteilungsblott 1992,1921

Firmo der Steuerberolungsgesellschoft I Revision

l. Steuerberoter dürfen sich nicht in den Vorbeholtsbereich der Wirtschoftsprüfer/
vereidigten Buchprüfer (5 319 Abs. I HGB) einmischen.

2. Noch ollgemeiner Verkehrsouffqssung bedeutet Revision nicht nur die plonmößige
Uberprüfung betrieblicher und buchtechnischer Vorgönge, wie sie quch zum Auf-
gobenbereich der Steuerberoter und Steuerbevollmöchtigten gehören, sondern
Betriebs- und Buchprüfungen im umfossenden Sinne.

3. Eine Steuerberotungsgesellschoft mocht über ihre geschöftlichen Verhöltnisse irre-
führende Angoben, wenn sie in ihrer Firmo die Bezeichnung ,,Revision" fÜhrt.

{LG Essen, Urt.v.9.4.1992 - 43 0 26/92 - WP-Mitt. 1992,1431

Proxisobwickler /Annohme neuerer Auftröge /
Verlöngerung der Abwicklungsfrist
l. Ein nicht beim Oberlondesgericht zugelossener, zum Abwickler der Konzlei eines

verstorbenen OLG-Anwoltes bestellter Rechisonwolt konn nur innerholb der ersten
sechs Monote ob Bestellung wirksom Berufung einlegen. Diese Frist beginnt bei
Veriöhrung seiner Bestellung nicht erneut.

2. Schuldhofter Rechtsirrtum eines Abwicklers über den Umfong seiner Anwoltsbefug-
nisse gibt keinen Wiedereinsetzungsgrund.

{BGH, Beschl. v.24.3.1992 - XZB 2/92)
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Nochbesserungsrecht
des Steuerberqlers
- feh lerhofter J o hreso bsch I uß
{OLG Düsseldorf, Urt.v. 30.7.1992 - 13 U 258191)

Leitsotz:

Beonstondet der Auftroggeber den von dem Steuerberoter erstellten
Johresobschluß ols unvollstöndig und somit fehlerhoft, so hot er keinen
Anspruch ouf Erstottung der Kosten, die er fur die Neuonfertigung des
J o h reso bsch I usses d u rch ei nen o n deren Steu erberoter o ufwen det, wen n
er dem ursprünglich mit der Aufgobe befoßten Steuerberoter keine
Gelegenheit zur Nochbesserung gegeben hot (im Anschlufl on OLG
Homm Gl l9BB,136).

Aus den Gründen:

Die Berufung des Beklogten ist nicht begründet.

Der Beklogie greift dos erstinstonzliche Urteil nicht on, soweit dos Lond-
gericht entschieden hot, doß der Klögerin gemöß den Rechnungen v.

9. 4.1990fü r ih re steuerberotende Tötig keit ein Honoro ro nspruch in Höhe
von insgesomt 13.162,44 DM zusteht.

Ohne Erfolg erklört der Beklogte gegenüber der Klogeforderung die
Aufrechnung mit einem Schodenersotzonspruch in Höhe von 3.052,46
DM. Zu dessen Begründung hot der Beklogte vorgeirogen. Die Klögerin
hobe die berechneien Leistungen mongelhoft erbrocht, indem sie eine
Vielzohl von Geschöftsvorfollen bei der Aufstellung der Bilonz zum
3l.12.l9BB nicht berücksichtigt und nicht erfoßt hobe, obwohl sich dies
ongesichts der vorliegenden Buchholtungsunterlogen ols notwendig
hötte oufdröngen müssen. Erst noch Beendigung des Mondotsverhölt-
nisses zwischen den Porieien hobe sich herousgestellt, doß der Johres-
obschlu0 mit Bilonz und Gewinn- und Verlustrechnung per3l.12.l9BB ous
den Gründen des Schreibens des Steuerberoters v.17.7.]99] neu hobe
erstellt werden müssen. Doher sei es erforderlich gewesen, den Steuer'
beroter mit der Neuerstellung des Johresobschlusses nebst Bilonz und
Gewinn- und Verlustrechnung zu beouftrogen. Er hobe diese Arbeiten
ordnungsgemöß durchgeführt und hierfur einen Betrog'in Höhe von
3.052,46 DM berechnet und erholten.
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Dieser So chvortro g des Beklo gten bildet keine o usreichende Gru nd lo ge
für einen Anspruch ouf Erstottung der Kosten fur die Neuonfertigung des
Johresobschlusses (mit Bilonz und Gewinn- und Verlustrechnungl 1988.
Noch dem unwidersprochenen Vorbringen in der Klogebegründung hot
die Klogerin den Auftrog erholten, die Buchholtung für dos Johr lgBB zu
erstellen sowie die Bilonz zum 31.12.1988 mit Gewinn- u. Verlustrechnung
und Erlöuterungen zur Bilanz, die Einkommensteuererklörung lgBB und
die Gewerbesteuererklörung l9BB ouszuorbeiten und zu erstellen. Do-
gegen hot eine fortloufende steuerliche Berotung des Beklogten durch
die Klogerin nicht vorgelegen. Der zwischen den Porteien bestehende
Geschöftsbesorgu ngsvertro g wurde somit durch werkvertrog liche Ele-
mente geprögt, do die Klögerin ein bestimmtes Arbeitsergebnis (Bilonz,
Steuererklörungen) schuldete. Noch den werkvertroglichen Gewöhr-
leistungsregelungen, insbesondere noch gS 633 Abs. 2,634 BGD mußte
der Beklogte der Klögerin Gelegenheit geben, die Möngel des beon-
stondeten Johresobschlusses {ür l9BB zu beheben, ehe er Ersotz {ur die
Aufwendungen zur Möngelbeseitigungen verlongen konnte. Bei einem
Steuerberotungsvertrog liegt es noch Art und Umfong der vom Auftrog-
nehmer zu besorgenden Geschöfte nohe, doß diesem ein Recht ouf
Beseitigung etwoiger Möngel der durchgeführten Arbeiten zustehen soll
l/\l/-l/-l TlnlAö^ 7^71 

^l 
rf I I' I n ll , . l.r\rL\J r\orn zrr tyoJt /v/ t. \rnne Erlotg mocnT oer DeKtogTe tn otesem

Zusommenhong geltend, doD die on die Klogerin gerichtete Aufforde-
rung zur Nochbesserung nicht moglich gewesen sei, weil dos Mondots-
verhö ltnis m it derAusf ü h ru ng der in Auftro g gegebenen Arbeiien beendet
gewesen sei. Der Beklogte übersieht, doß die Erbringung der geschulde-
ten Leistung lediglich zum Erlöschen des Erfüllungsonspruches fuhrt. Die
Erf ü I I u ng der vertro g I ichen Ho u pileistu ngspflichten berü h rt iedoch nicht
den Foribestond der Gewöhrleistungsonsprüche.

Für den Beklogten wor eine Beseitigung der in dem Johresobschlufl lgBB
holtenen Möngel durch die Klogerin ouch nicht unzumutbor. Noch Dor.
stellung des Beklogten hotle die Klögerin es unierlossen, eine Anzohl von
Geschöftsvor{öllen in der Bilonz oufzuführen. Die dodurch bedingte
Unvollstöndigkeit der von der Klögerin erbrochten Leistung wor iedoch
nicht geeignet, dos zwischen den Porteien bestehende Vertrouensver-
holtnis so nochholtig zu stören, ols doß desholb für den Beklogten eine
no chtrög I iche Vervollstö ndig u ng des Jo h reso bsch I usses d urch die Klo ge-
rin nicht mehr zumutbor gewesen wöre (vgl. OLG Homm, Gl l9BB, 136).

lm übrigen wor der Beklogte nicht berechtigt, die Johresbilonz l9BB von
vornherein durch einen Dritten ouf Kosien der Klögerin neu erstellen zu
lossen. Um feststellen zu können, ob der Klögerin bei der Erstellung des
Johresobschlusses Fehler unterloufen sind, wor zunöchst eine entspre-
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chende Prüfung durch einen Dritten erforderlich und ousreichend. Füreine
derortige Prüfung hoi der Auftroggeber lediglich die Geschoftsgebühr
n o ch 5$ 40, 4l StBGebV zu entrichten (Sen otsu rI.v. 2. 4.1991 - 13 U 170 /911.
Ob derortige Aufwendungen für eine zweckentsprechende Rechtsver-
folgung durch den Beklogten erforderlich woren und gegebenenfollsvon
der Klögerin zv erselzen sind, konn im Streitfoll ouf sich beruhen' Denn
ein hierou{ gegründeter Ersotzonspruch des Beklogten ist nicht identisch
mit der in der Rechnung des Steuerberoters vom 25.7.1991spezifizierten
Honororforderung, mit der der Beklogte die Aufrechnung erklort hot, und
wird doher von der Rechtskroft dieser Entscheidung nichf erfoßt.

Die Nebenentscheidungen beruhen ouf $$ 92 Abs. 1,708 Nr.lO. 7l3ZPO.

Die Voroussetzungen für eine Zulossung der Revision noch 9546 Abs. I

ZPO sind nicht erfüllt

Nqchbesserungsrecht
des Steuerberolers
- feh lerhofte Buchfü h ru ngso rbeiten
- neuer Steuerberoter
(OLG Düsseldorf, Urt.v.12.12.1991- 13 U ll8/91)

l. Der Mondont muß dem Steuerberoter zunöchst Gelegenheit zur
Fertigstellung oder Nochbesserung ongeblich unvollstöndiger oder
feh lerhofter Buchf ü h ru ngso rbeiten geben. Anderenfo I ls hot er keinen
Anspruch ouf Ersotz der Aufwendungen fur die Fertigstellung oder
Berichtigung der Arbeiten durch einen Dritten oder ouf Rückzohlung
bereits geleisteterVorschüsse (im Anschl. on OLG Homm Gl19BB,136l.

2. Dies gilt ouch, wenn noch dem Tod des Steuerberoters ein Proxis-
obwickler bestelltwird, der bereit ist, ongeblich fehlerhofte oder unvoll-
siö nd ige Buchfü h ru ngso rbeiten ord nu n gsgemöß o bzusch lie0en.

Aus den Gründen:

Die Berufung der Klögerin ist nicht begründet.

t.

DerVoter des Beklogten (nochfolgend 
' Erblosserl hot o ls Steuerberoterf ür

die Rechtsvorgöngerin der Klögerin Buchführungsorbeiten ousgeführt
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und hierfür monotlich ieweils 3Zl DM erholten. Noch dem Tod des Erb-
lossers hoben die Auftroggeber die im Büro des Erblossers, für den ein
Proxiso bwickler bestellt worden wor; o ufbewo hrten Buchführungsunier-
logen herousverlongt und sodonn die Rückzohlung eines Teils der ge-
zohlten Vergütung beonsprucht. Zur Begründung hoben sie geltend
gemocht, der Erblosser hobe die Buchfuhrungsorbeiten fehlerhofi und
nur unvollstöndig erledigt. Noch Abzug des Wertes der ordnungsgemöß
erbrochten Arbeiten verbleibe ein Mindestschoden von B.B0t50 DM, do
die Buchfuhrungsorbeiten - mitAusnohme der Lohnbuchholtung - hött'en
neu erstellt werden müssen.

Dos Lo ndgericht hot die Klo ge o bgewiesen, weil die Voro ussetzu n gen f ü r
eine etwoige Schodenersotzverpflichtung des Erblossers nicht erfullt
seien.

Zur Begründung der dogegen gerichteien Berufung, mit der sie nur noch
die Zohlung eines Betroges von 5.281,50 DM begehrt, fuhrt die Klögerin
in rechtlicher H insicht ous, dolJ der mit den monctlichen Voro uszohlungen
ongesirebte Erfolg - Erstellen einer Finonzbuchholtung - nichi eingetre-
ten sei und doß somit ein entsprechender Bereicherungsonspruch noch
$ Bl2 Abs. I S. 2, 2. Alternotive BGB bestehe.

il.

Auch die in der Berufungsinstonz geöuDerien rechtlichen Erwögungen
der Klögerin sind nicht geeignet, der Kloge zum Erfolg zu verhelfen.

I . Gemöß 91967 BGB hoftetder Beklogte ols ErbeseinesVoters{ürNoch-
lo0verbindlichkeiten. Hierzu rechnen ouch die Schulden des Erblos-
sers ($ 1967 Abs.2 BGBI.

2. Eine Verpflichtung des Beklogten gegenüber der Klögerin zum
Schodenersoiz oder zur teilweisen Rückzohlung der Honororyor-
schüsse unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der ungerechtlertigien
Bereicherung ist zu verneinen.

o) Die Mithilfe des Steuerberoters beider Buchführung ist rechtlich ols
Dienstvertrogzu werten (Gröfe u. o., Steuerberoterhoftung, 2. Aufl.,
Rdnr. 129). Gleichwohl röumt die Rechtsprechung dem Steuerbe-
roter bei fehlerhoften Buchführungsorbeiien ein Nqchbesserungs-
rechr ein (oLG Köln, ZIP 1983,706,707; OIG Homm, DSIR lgBZ lZ0;
CLG Homm, Gl l9BB 136r Grofe o.o.O. Rdnr.54ll, ehe der Glöu-
biger Schodenersotz verlongen konn. Dieser Rechtsprechung folgt
ouch der erkennende Senot. Ohne Erfolg mocht die Klögerin in
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diesem Zusommenhong geltend, doß die Dienste eines Steuerberoters
persönlich zu leisten seien und somit eine Ubertrogung ouf Dritfe nicht
in Betrocht komme. Richtig ist ollerdings, dc0 gemö0 5613 BGB der
Verpflichtete die Dienste im Zweifel in Person zu leisten hot. Bereits der
Wortlout dieser Vorschrift lößt eine onderweitige Regelung zu. Die
Eig envero ntwo rtl ich keit der Tötig keit eines Steuerberoters erford ert es
nicht, doß er seine Leistungen persönlich erbringt (Gehre, Steuer-
berotungsgesetz, $ 52 Rdnr. 33). Gerode die Moglichkeit, einen ollge-
meinen Vertreter (5 69 Steuerberotergesetzl, einen Proxisobwickler
($ Z0 Steuerberotergesetz) oder einen Proxistreuhönder ($ Zl Steuer-
beroterges elzl zu bestellen, mocht deutlich, doß iedenfolls im Foll der
Verhinderung des Steuerberoters die unerledigten Arbeiten durch
einen Dritten zu Ende geführtwerden können. Aufgobe des noch dem
Tod eines Steuerberoters bestellten Proxisobwicklers ist es, einzelne
Mondote obzuschließen. Die Klögerin trögt keine Gründe vor, wonoch
es für sie unzumutbor gewesen sei, die vom Erblosser unerledigt ge-
lossenen Buchführungsorbeiten durch die zum Proxisobwickler
bestellte Steuerberoterin zum Abschluß zu bringen. Do die Klögerin
dem Proxiso bwickler keine Gelegen heit zu r Noch besseru ng gegeben
hot, besteht ein ouf Rückzohlung des Honorors gerichteter Schoden-
ersotzonspruch nicht.

An dieser rechilichen Beurteilung öndert sich nichts, wenn mon die
zwischen der Klögerin und dem Erblosser eingetretene Leistungs-
störung unter dem Gesichtspunkt des Verzuges betrochtet. Durch die
Nichtbeorbeiiung der Buchführungsorbeiten konn der Steuerberoter
mii der geschuldeten Dienstleistung in Verzug geroten. Eine Verpflich-
tung zum Schodenersotz besteht noch Eintritt des Verzuges - hierzu
bedorf es überdies einer Mohnung des Glöubigers - nur unter den
in 9326 BGB oufgeführten Vorcussetzungen (Bestimmung einer
Leistungsfrist verbunden mit der Androhung, noch Fristoblouf die An-
nohme obzulehnen). Die Vorschriften über den Verzug gelten ouch im
Dienstuertrogsrecht (Polondt-Putzo, 5 6ll BGB Rdnr. l5). Dies bedeutet,
doß die Klögerin, um die Voroussetzungen für einen Schodenersotz-
onspruch noch $$ 286,326 BGB zu schoffen, dem Erblosser oder dem
Proxiso bwickler ei ne N o chf rist m it Ab leh n u n gso n d ro h u n g hötte setzen
müssen. Dies ist unterblieben.

b) ln der Berufungsinstonz stützt die Klogerin den ouf 5.281,50 DM er-
möfligten Klogeontrog ouf die Uberlegung, der Beklogte sei noch
$ Bl2 Abs. I S. 2, 2. Alternotive BGB zur Rückzohlung eines Teils des
Honorors verpflichtet, weil der Erblosser die durch Vorouszohlungen
bereits beglichenen Leistungen nur unvollstöndig erbrocht hobe; der
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mit der Zohlung bezweckte Erfolg - hier' Ersfellen einer Finonzbuch-
holtung - sei nicht eingetreten. Auch diese Erwögungen rechtfertigen
eine Verurteilung des Beklogten nicht.

Zutreffend verweist der Beklogte dorou{, doß $ Bl2 Abs. 2 S. 2, 2.
Alternotive BGB im Rohmen eines bestehenden gegenseitigen Ver-
trogs unonwendbor ist. Vielmehr ist der Foll, doß ein Vertrogsteil vor-
leistet und die Gegenleisiung onschliel]end unmöglich wird, in $ 323
Abs. 3 BGB geregelt. Der Tod des Dienstleistungsverpflichteien bildet
iedoch keinen Foll der Unmöglichkeit, weil die Leistung des Steuer-
beroters ouch von einem Dritten erbrochtwerden konn. Solonge dies
der Foll ist, besteht weder noch $ 323 Abs. 3 BGB noch noch $ Bl2
Abs. 2 BGB ein Anspruch ouf Rückzohlung der von der Klögerin ge-
leisteten Vorschüsse.

3. Die Nebenentscheidungen beruhen ouf $$ 97 Abs.l,70B Nr. ll, Zl3
ZPO.

Die Voroussetzungen fur die Zulossung der Revision noch $ 546 Abs.l
ZPO sind nicht erfülli.

Honororonspruch
des Steuerberolers
- pouscho le Honororvereinborung
- Zeitgebühr
- Vororbeiten
(OLG Düsseldor{, Urt.v. 19.12.1991- 13 U 135/91)

Leitsotz:

U nterbreitet ein Steuerberoter ein schriftliches Angebotf ür eine bestimmte
steuerberotende Totigkeit und enthölt dieses Angebot eine beispielhofte
Berechnung des Honorors ouf der Grundloge eines bestimmten Um-
sotzes, so kommt eine wirksome Pouscholhonororvereinborung selbst
donn nicht zustonde, wenn der Auftroggeber dos Angebot unveröndert
onnimmt.

Zur Voroussetzung für die lnrechnungstellung einer Zeitgebuhr.
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Aus den Gründen:

il.

L Allerdings scheitert der noch im Streit befindliche Teil der Honoror-
forderung des Klögers nicht on der Einrede der Erfüllung. Die Porteien
ho ben keine wirkso me Verein bo ru ng ü ber d ie Zo h I u ng ei nes Pouschol-
honorors getroffen. Dcs Schreiben des Klögers vom 4. 6.19U, ouf dos
die Beklogte sich in diesem Zusommenhong beruft, genügt noch Form
und lnholt nicht den on eine Pcuscholhonororvereinbcrung zu stellen-
den Anforderungen (vgl. $ 14 StBGebV). ln diesem Schreiben hot der
Klöger lediglich beispielhofi erlöutert, wie sich sein Honoror bei einem
Umsotzvon 2,5 Mio. DM errechnet. Die Erwöhnung derWertbosis l9Bl
und der ousdrückliche Hinweis, doß die Anfertigung der Bilonzen und
Steuererklörungen sowie die sonsiigen Berotungsleistungen,,noch
erbrochter Leistung" obgerechnet werden, spricht eindeutig gegen
eine Po uscho lpreisvereinbo ru ng.

2. Derim Streit befindlicheVergütungsonspruch des Klögers ist iedoch im
gegenwörtigen Zeitpunki nicht klogbot, weil die Rechnungen des
Klögers den in S$ ? 13 StBGebV gestellten Anforderungen nicht ge-
nügen. Zwar können einzelne Tötigkeiten wie dos Prüfen von Steuer-
bescheiden (g 28 StBGebV), die Teilnohme on Prüfungen lg29
StBGebV)oder Besprechungen mit Dritlen oder Behörden in obgobe-
rechilichen Sochen ($ 30 StBGebV) durch eine Zeitgebühr obgegolten
werden. Dorüber hinous konn der Steuerberoter noch $ 13 Abs.I Nr: 2
StBGebV eine Zeiigebühr beonspruchen, wenn keine genügenden
Anholtspunkte für die Schötzung des Gegensiondswertes vorliegen.
Soweit im Foll des Klögers ieweils eine Zeitgebuhr fur die Prüfung der
on die Beklogte gerichteten Steuerbescheide oder für die Teilnohme
on Besprechungen in Beirochi kommt, fehlen in den betreffenden
Rechnungen Angoben zu den ongewondten Gebührenvorschriften
und zum Umfong des ieweiligen Zeitoufwondes bezogen ouf die
Einzeltötigkeiten sowie eine Begründung dqfül worum im Einzelfoll
die Mittelgebühr überschritten wurde. Einer nöheren Erlöuterung hötte
ouch die Position 2 ous der Rechnung vom 18.7.1986 bedurft, Die
Vergüiungsfohigkeit unvorhergesehener Vororbeiten ist desholb
zweifelhoft, weil gemöß 512 Abs. I StBGebV die Gebuhren, soweit
diese Verordnung nichts onderes bestimmt, die gesomte füiigkeit vom
Anfong bis zur Erledigung der Angelegenheit entgelten. Vororbeiten
für eine Steuererklörung sind demnoch regelmößig nicht durch eine
Zeitgebühr zusötzlich zu vergüten. Wenn dorüber hinous von Be-
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sprechungen und Rückfrogen die Rede ist, konn es sich dobei um vorbe-
reitende Tötigkeiten bei der Anfertigung von Steuererklörungen oder
Johresobschlüssen hondeln. Ahnlich wie der Anwolt für sömtliche Hond-
lungen zurVorbereitung und Durchführung der Klogeerhebung nur eine
Geschöftsgebuhr erhAlt, so sind noch $ 12 Abs. I StBGebV sömtliche
Tötigkeiten des Steuerberoters für entsprechende Dienst obgegolten.
Bedenklich sind in diesem Zusommenhong insbesondere Positionen wie
,,u.o.m'.' oder Kosten für Telefonote oder die Anfertigung von Kopien.

Eines on die Klogerin gerichteten besonderen Hinweises hinsichtlich der
Mo ngel derAbrechnung bedurfie es nicht. Bereits in erster lnstonz hot dos
Londgericht durch Hinweisbeschluß vom ll.l.l9B9 beonsiondet, doß die
Rechnungen des Klögers die fur die Geltendmochung von Zeitgebühren
erforderliche Begründung nicht entholten. Gleichwohl hot der Klöger
gegenüber der Beklogten keine neue Abrechnung vorgenommen, son-
dern sich mit Schriftsotz vom 13.2.198q ouf einige Erlöuterungen be-
schrönkt, ous denen insbesondere die Anzohl der geleisteten Stunden
und die Höhe des Stundensoizes nicht zu ersehen sind. Doß dos Lond-
g ericht spöter sei n e Bed en ken zu rü ckg estel lt u n d der Klo ge stottg egeben
hot, heilt nicht den Mongel der Berechnung. Dos Gesetz stelltzwingende
^^f^-l^-.,^ 

l^- l^L^lr l^- AL-^-L-.,-- ^!-^^ Cr^..^-L^--r^--
^lllvlu91 vllvsll I uslI lllllull usl ÄlJl gLlllIUIlV ElllE) ltlltultllJltlLllltl).

Diese sind unumgönglich und unverzichtbor (OLG Düsseldorf, lB. Zivil-
senot, Urt.v.26.4.1990-lB U 16190 - Gl1990,ll3,ll4l. Mit Rücksichtouf die
Mö n gel der. Gebü h ren berech n u ngen sind do her die geltend gemochten
Zeitgebühren derzeit nicht klogbor.

Honorordnspruch
des Steuerberolers
- po uscho le Honororvereinbo rung
- Schriftform
- Vergütungsonspruch, $ 9 StBGebV
{OLG Düsseldorf, Urt.v. 14.5.1992 -13 U 2lB/911

Leitsotz:

Nach Abschluß einer mongels Einholtung der Schriftform ($ 14 StBGebV)
nichtigen Pouscho lhonoro rvereinbo rung ist der Steuerberoter nicht ge-
hindert, seinen Vergütungsonspruch noch $ 9 StBGebV zu berechnen.
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Zutreffend hotdos Londgerichtentschieden, doß der Klöger berechtigt
ist, von dem Beklogfen eine Vergütung für seine Tötigkeit ols Steuer-
beroter zu verlongen,

Ohne Erfolg wendet der Beklogte demgegenüber ein, mit dem Klöger
eine Vereinborung über die Zohlung eines monoilichen Pouschol-
betroges zur Abgeltung der gesomten Tötigkeit des Klögers getroffen
zu hoben. Eine dercrtige, im übrigen ouch nicht bewiesene Verein-
borung ist unwirksom, do die noch $ 14 StBGebV vorgeschriebene
Schriftform nicht gewohrt wurde. Die dodurch bedingte Nichtigkeit
derVereinborung steht dererhobenen Kloge nichivon vornherein ent-
gegen. Denn der Klöger verlongt lediglich dos noch der Gebühren-
ordnung errechnete Honoror.

Die Geltendmochung der Honororforderung stellt ouch keine unzu-
lössige Rechtsousübung dor. lnsbesondere ist noch dem Ergebnis der
in erster lnstonz durchge{uhrten Beweisoufnohme nicht erwiesen, doß
durch dos vereinborte und ouch gezohlte Pouscholhonoror sömtliche
Leistungen des Klögers obgegolten sein sollten. Füreine erneute Portei-
vernehmung des Klögers bestehi kein Anloß, nochdem der nunmehr in
X wohnhofte Klöger ouf Antrog des Beklogten gemöß 9377 Abs. 3
ZPO ols Portei schriftlich on Eides Siott versichei't hot, doß durch die
Pouscholbetröge gerode nicht die gesomte Tötigkeit hobe obgegol-
ten werden sollen, sondern lediglich die loufenden Buchführungs-
orbeiien. Somit konn ouch nichtfestgestelltwerden, doß der Klöger bei
Vertrogsbeginn den Beklogten über die Höhe des zu erwortenden
Honororonspruchs folsch beroten hot und desholb wegen Verletzung
vorvertroglicher Hinweispflichten gehclten wöre, den Beklogten im
Wege des Schodenersotzes von weiteren Forderungen freizustellen.

Chne Grund wirft der Beklogte dem Klöger sodonn vor, den Auftrog
zur steuerlichen Berotung noch zu einem Zeitpunkt übernommen zt)
hoben, ols der Wegzug des Klögers von Deutschlond noch Y sich
bereits obgezeichnet hobe. Dos Recht ouf freie Wohl des Aufentholt
ortes gilt ouch für Angehörige freier Berufe. Ebensowenig hotte der
Klöger Dienste versprochen, die sinnvollerweise nur über einen lön-
geren Zeiiroum hinweg von ein und derselben Person hötten geleistet
werden können. Der Beklogte übersieht, doß der Klöger dos Dienst-
verhöltnis noch Moßgobe von $620 Abs. 2 BGB iederzeit kündigen
konnte.

2. Do zwischen den Porteien eine wirksome Pouscholhonororverein-
borung nicht getroffen wurde, ist die der Rechnung vom 15.10.1982
über insgesomt 1.083 DM zugrundeliegende Forderung fur die Er-
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ledigung der Finonzbuchholtun g 1-12/86 und I - 9/87 derzeit nicht
klo g bo r. Ei n e spezifierte Rech n u n g f ü r d ie Bu chf ü h ru n gstötig keit wu rde
bisher nicht vorgelegt, so doß der on sich bestehende Anspruch des
Klögers mongels Fölligkeit derzeit nicht begründet ist.

3. Die in den verbleibenden Rechnungen vom 14.10.1987 über 2.472,66
DM und vom 15.10.1987 überl.92A,l4 DM ousgewiesenen Forderun-
gen sind demgegenüber dem Grunde noch gerechtfertigt. Chne
Erfolg rügtderBeklogte mit Nichtwissen dos Fehlen der Unterschriltdes
Klögers. Dieser Einwond ist im Streitfoll unbeochtlich. Dem Beklogten
woren die Rechnungen des Klögers zugegongen. Er konn sich nicht
dorou{ berufen, die Rechnungen olsbold on dos Büro des Klögers
zurückgegeben zu hoben. Notfolls hötte der Beklogte, wenn er sich
schon on dos Vorhondensein der Unterschrift nicht erinnern konn, die
Rechnungen in den Konzleiröumen des Klögers sich erneut oushöndi-
gen lossen können. Der Einwond des Beklogten ist um so weniger
erfolgversprechend, ols die vom Klöger überreichten Rechnungs-
durchschriften sömtlich porophiert sind und ouch vom vorgedruckten
Text her - ,,Unterschrift gemöD $ 9 Abs. I StBGebV - gilt nicht ols
Quitlung" - dos Vorhondensein der U nterschrift erworten lossen. Unter
ciiesen umsiöncien isi es ciem Bekiogien verwehri, sich zu einem Vbr-
gong mit Nichwissen zu erklören, über dessen Ablouf er sich unschwer
hötte vergewissern können.

Auch im übrigen geben die Rechnungen noch ihrer öuDeren Form zu
Bedenken keinen Anloß. Soweit $ 9 Abs. 2 StBGebV die ieweilige
Angobe der einzelnen Betröge der ongewondten Gebührenvorschrif-
ten und gegebenenfolls des Gegenstondswertes vorschreibt, sind
diese Voroussetzungen erfüllt. Dobei ist es unbedenklich, wenn die
ongewondten Gebührenvorschriften durch einen Textschlüssel ver-
mittelt werden. Ausdrücklich zulössig ist es, die Spezifizierung in der
Weise vorzunehmen, doß der Klöger die Zusommenstellungen mit den
erforderlichen Einzelqngoben dem Beklogten getrenntvon derGebüh-
renrechnung überreicht hot (vgl, omtliche Begründung zu $ 9 StBGebV
o bg ed ruckt Eckert/ Böttcher, SIBG ebY, 2. Auf 1., S. IBO).

Die nochfolgend oufgeführten inholtlichen Möngel der Rechnungen
führen [edoch zu einer Kürzung der Honororforderung in dem dorge-
stellten Umfong'

Der in beiden Rechnungen entholtene Gebührenonsotz von 20fl0 für
die Aufstellung der Johresobschlüsse ist übersetzt. Der Gebühren-
rohmen bewegt sich von 5/10 bis 20/10. Eine trogföhige Begründung
für den ieweiligen Ansotz der Höchstgebuhr fehlt. ln derortigen Föllen
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{

ist noch der stöndigen Rechtsprechung des Senots von der Mittel-
g ebü h r fl2,5 /10) o uszu g ehen. N icht berechtigt ist weiterh i n d er Ansotz
einerZeitgebühr in der Rechnung von 15..l0.1987 in Höhe von lB0 DM
netto. Denn die im Zusommenhong mitdem ouflergerichtlichen Rechts-
behelfsverfohren entfoltete Tötigkeit des Steuerberoters ist gemöß 5 13

Nr. 2 StBGebV nicht durch eine Zeitgebühr, sondern noch Moßgobe
von $$ 40-43 StBGebV obzurechnen.

Weitere Möngel der Berechnung liegen nicht vor. Bei der Auslogen-
pouschole gilt die Grenze von 40 DM entgegen der ,Ansicht des
Beklogten nur für iede einzelne Tötigkeit. Wenn der Klöger beispiels-
weise in der Rechnung vom 

.l4.10.1987 zwei verschiedene Einzel-
tötigkeiten obgerechnet hot (Johresobschluß und Umsotzsteuer-
erklörung), donn durfte er ouch ieweils noch $ 16 StBGebV eine Aus-
logenpouschole in Ansotz bringen, selbst wenn ouf diese Weise der
Betrog von 40 DM überschritten wurde.

4. Soweit der Klöger mit der Anschlußprüfung weitere lzl DM fordert, ist
dieses Verlongen gerechtfertigt. Ausgongspunkt isi die Rechnung vom
6.8.1987. Dort hotte der Klöger die Buchführungsorbeiten bis ein-
schließlich Mörz 1986 obgerechnet. Auf den Hinweis des Beklogten,
den Trinkhollenbetrieb bereits im Jonuor 1986 eingestellt zu hoben,
erteilte der Klöger eine Gutschrift für den Monot Mörz. Domitwor der
Beklogte nicht zufrieden. lndessen hot er keinen Anspruch ouf Erstot-
tung der Pouschole ouch fürden Monot Februor1986, so doß die inso-
weit erklörte Aufrechnung in Höhe eines Betroges von lzl DM unbe-
gründei ist. Zu Recht verweist der Klöger demgegenüber dorouf, doß
die Betriebseinstellung im Jonuor 1986 nicht sogleich dos Ende der
Buchführungsorbeiien zur Folge hotte. lnsoweit liegt es ouf der Hond,
doß in dem der Betriebseinstellung nochfolgenden Monot noch Ein-
nohmen und Ausgoben zu verbuchen woren.

5. Demnoch ergibt sich folgende Abrechnung:

Rechnung vom 14. 10.1987

Anstelle des ge{orderien Betroges von 1.502 DM netto für die Auf-
stel I u n g des J o h reso bsch I usses steht dem Kl ö g er led i g I ich einel2,S /10-
Gebührnoch einemWertvon 320.304 DM in Höhevon 938,75 DM zu.
Es gilt doher folgende Berechnung'
Einnohme-Uberschuß-Rechnung 938,25 DM
Steuererklörungen - wie bisher - 580,-- DM
Auslogen BZ,-- DM
insgesomt
zuzüglich 14 o/o Mehrwertsteuer
: brutto

.l.605,25 DM
224,8I DM

1.830,56 DM
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Amtspflichtuerletzu n gen
des Finonzomles
- Schötzung
- Mitwirkung des Steuerpflichtigen
- Kreditschoden
{OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.11.1992 - 18 U 160/92, rkr.l

Leitsotz:

Die Beomten des Finonzomtes hoben die ihnen dem Steuerpflichtigen
gegenüber obliegende Amtspflicht, olle für den Einzelfoll bedeutsomen,
ouch für die Beteiligten günstigen Umstön de zu berücksichtigen. Hierin
ist die Amtspflicht einbegriffen, die Besteuerungsgrundlogen nur donn zu
schötzen, wenn die Finonzbehorde sie nicht ermitteln oder berechnen
konn, insbesondere wenn der Steuerpflichtige über seine Angoben keine
ousreichenden Aufklörungen zu geben vermog oder weitere Auskunft
oder eine Versicherung on Eides Stott verweigert.

Totbestond:

Der Klöger und seine Ehefrou wurden in den Johren l9z3 bis lg8l ols Ehe-
leuie zusommen zur Einkommensteuer veronlogt. Der Klöger wor in die-
sem Zeitroum ols Bouingenieur bei der Stodt D. im Tiefbouomt beschöf-
tigt. Er erhielt von mehreren Tiebouunternehmern Geldbetröge, die er
dem Finonzomt teilweise ols Einkünfte ous selbstöndiger Arbeit und teil-
weise nicht erklörte. Dos Finonzomt M. legie bei den Einkommensteuer-
veronlogungen des Klögers und seiner Ehefrou Einkünfte des Klögers ous
selbstöndiger Arbeit unter Berücksichtigung von 200 DM iöhrlich über-
steigenden Betriebsousgoben zugrunde. Auf Grund einer bei dem
Klöger l9B3 durchgefü hrten Steuerfo h nd u ngsprüfu n g ko m der Prüfer zu
folgendem Ergebnis' Der Klöger hobe Zohlungen dreier Unternehmer
ols Bestechungsgelder erholten, die gemöß $ 22 Nr. 3 des Einkommen-
steuergeselzes zu versteuern seien. ln diesen Bestechungsgeldern seien
die von dem Klöger ols Einkünffe ous selbstöndigerArbeit ongegebenen
Einkünfte entholten. Die Einkünfte des Klögers ous selbstöndiger Arbeit
seien doher ouf Null herobzusetzen. Als Werbungskosien könnten nur
die gezohlten Umsotzsteuern sowie dorüber hinous pouschole Betröge
von iöhrlich 200 DM onerkonnt werden. Gegen den Klöger und seine
Eh ef ro u erg i n g en entsprech en d e Ei n kom mensteuerbescheid e. Sie legten
hiergegen Einspruch ein, welcher zurückgewiesen wurde. Ferner beon-
trogten sie Aussetzung der Vollziehung, welche durch Bescheide des
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Finonzomts M. vom 17.2. und 30.4.1984 obgelehnt wurde. Unter dem
26.6.1984 beontrogten sie Stundung der Steuerschuld. Durch Bescheid
vom 14. 9.1984lehnte dos FinonzomtM. die Stundung ob. DerKlögerund
seine Ehefrou erhoben im September l9B4 Kloge bei dem Finonzgericht
D. Unterdem 25. B.l9B7 und5.6.1989 beontrogten sie ProzefJkostenhilfe.
Durch Beschlüsse des Finonzgerichts D. vom 29.B.1990wurdedie Prozeß-
kostenhilfe mongels Erfolgsoussicht obgelehnt. Durch sein ouf mündliche
Verhondlung vom 30.10.1990 ergongenes Urteil e nderte dos Finonz-
gericht D. die Steuerbescheide dohin, doß sie unter Berücksichtigung der
ursprünglich von dem Finonzomt onerkonnten Beiriebsousgoben zu
berichtigen seien. Diesführte dozu doß die Einkommensteuer, derStobili-
tötszusch lo g u n d d ie Kirchensteuer u m insg esc mt 2 0.49 4,66 DM g erin g er
festgesetzt wurden.

Der Klöger hot behouptet: Es sei eindeutig so gewesen, doß dem Finonz-
omtdie notwendigen Unterlogen durch ihn übergeben worden seien. Er
hobe zur Erfüllung der Sieuerschuld Kredit oufgenommen. Den Teil des
Kredits von 20.494,96 DM hobe er mit 14.348,55 DM verzinst. Er hot
geltend gemocht, in der schötzung der Betriebsousgoben mit [e hrlich
200 DM liege eine Amtspflichverletzung der Beomten des Finonzomts.
Er hot einen Schoden von 14.348,55 DM obzüglich der vom Finonzomt
ersetzten 8.007,50 DM Prozesszinsen geltend gemocht. Er hot zunöchst
die Bundesrepublik Deutschlond ouf Zohlung von B.OOZ,50 DM nebst
4 0/o Rechtshöngigkeitszinsen und ouf Feststellung ihrerVerpflichtung zum
Ersotz des noch dem 3l.12.1991entstehenden Schodens verklogt. Her-
noch hot er in demselben Rechtsstreii dos beklogte Lond enisprechend
verklogt. Hernoch hot er die Zohlungskloge bis ouf einen Betrog von
6.341,05 DM nebst Zinsen zurückgenommen. Er hot zvletzt beontrogt.

dos beklogte Lond zvr Zohlvng von 6.341,05 DM nebst 4 o/o

Zinsen seit Klogezusiellung zu verurteilen und festzustellen,
doß es verpflichtet sei, ihm ieden weiteren Schoden, der ihm
über den 31.12.1991hinous entstonden ist und bis zum Louf-
zeitende des Kredits noch entstehen wird, zu erstotten.

Dos beklogie Lond hot um Klogeobweisung gebeten. Es hot geltend
gemocht, Die die Prozeßzinsen betreffende Norm derAbgobenordnung
regele den Anspruch des Klögers obschließend. Seine Beomten treffe
kein Verschulden, do der Klöger keine nochvollziehboren und überprüf-
boren Angoben unter Vorloge der Belege gemocht hobe. Der Klöger
hqbe es schuldhoft unterlossen, gegen den die stundung der Steuer-
schuld oblehnenden Bescheid Rechtsmittel geltend zu mochen.
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Wegen der Einzelheiien des Porteivorlrogs in der ersten lnstonz wird ouf
den Totbestond des ongefochtenen Urteils Bezug genommen.

Dos Londgericht hot, ohne doß sein Vorsiizender dohin gewirkt hotte,
doß der Klöger ungenügende Angoben der geltend gemochten Tot-
sochen ergönzte, die Kloge obgewiesen. Es hot ousgeführt' Die Schöt-
zung der Betriebsousgoben mit 200 DM iöhrlich beruhe nicht ouf einem
Verschulden der Beomten des Finonzomts, do der Klöger nicht,,subston-
tiied" vorgetrogen hcbe, doß olle im finonzgerichtlichen Verfohren von
ihm gemochten Angoben und vorgelegten Belege über seine einzelnen
Betriebsousgoben bereiis im Besteuerungsverfohren beziehungsweise
bei der Steuerprüfung von ihm ongegeben beziehungsweise vorgelegt
worden seien. Seiner Dodegungslost sei der Klöger durch die pouschole
Behoupiung, er hobe olle Angoben gemocht, nicht hinreichend noch-
gekommen. DerAnspruch scheitere ouch doron, doß der l(ögeres schul-
dhoft unterlossen hobe, den Schoden durch Gebrouch eines Rechts-
mittels gegen die die weitere Stundung versogende Entscheidung obzu-
wenden beziehungsweise durch einen Antrog ouf Aussetzung der Voll-
ziehung Rechtsschutz zu suchen. Ein solches Rechtsmittel wöre unter
Umstönden geeignet gewesen, die den Schoden herbeiführende Amts-
I ll I 'r. ,l -, ..l--,-:-l-r:-.-.-nonolung zu oeselrlgetl ouer zu [Jsrlsrlllgsll.

Mit seiner Berufung verfolgt der Klöger sein Klogebegehren weiter. Er

wiederholt und ergönzt sein erstinstonzliches Vorbringen.

Dos beklogte Lond verlongt Zurückweisung der Berufung. Auch es

wiederholt und ergönzt sein erstinstonzliches Vorbringen.

Wegen der Einzel heiten des zweitinsto nzlichen Vorbri n gens wird o uf den
lnholt der von den Porteien in dieser lnstonz gewechselten vorbereiten-
den Schriftsötze nebst Anlogen Bezug genommen.

Aus den Gründen:

Auf die Berufung wcrdos ongefochtene Urteil oufzuheben und die Soche
zur weiieren Verhondlung on dos Londgericht zurückzuverweisen.

Dos Verfohren der ersten lnstonz leidet on einem wesentlichen Mongel.

Dieser besteht in folgendem: Dos Londgericht hot dos noch seiner zu-
treffenden Rechtsouffossung erhebliche Vorbringen des Klögers, dem
Finonzomtseien die notwendigen Unierlogen fürden Beleg der Betriebs-
ousgoben/Werbungskosten übergeben worden, ols,,unsubsto ntiierl'
unberücksichtigt gelossen, ohne doß vorher der Vorsitzende dohin
gewirkt hötfe, doß der Klöger die noch Ansicht des Londgerichts ungenÜ-
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genden Angoben der geltend gemochten Totsochen ergönzte. Von sich
ous brouchte der Klöger nicht onzunehmen, doß dos Londgericht sein
Vorbringen für,,unsubstontiiert" (ein in der Zivilprozeßordnung nicht vor-
hondenes Wort) onsehen würde, zumol sich ous dem Urteil des Finonz-
gerichts ergob, doß dieses nur die Betröge ols Werbungskosten oner-
konnt hotte, die bei der ursprünglichen Besteuerung des Klögers und
seiner Ehefro u o ls Betriebso usgo ben o nerko n nt worden wo ren. Ferner hoi
dos Londgericht es unterlossen, onzuordnen, doß dos beklogte Lond die
Akten des Finonzomts M. über die Veronlogung des Klögers zur Ein-
kommensteuer sowie die Prufung des Klögers vorlegte, obgleich nche
log, doß sich ous diesen Akten die Angoben des Klögers über seine
Betriebsousgcben ergeben würden.

Der Senot sieht noch seinem Ermessen von einer eigenen Entscheidung
ob.
Die Soche ist nicht entscheidungsreif.

Der Klöger hot einen Anspruch ouf Schodenersotz dorgelegt. Verleizt
iemond in Ausübung eines ihm vom Londe onvertrcuten öffentlichen
Amtes vorsötzlich oder fohrlössig die ihm einem Dritien gegenüber ob-
liegende Amtspflicht, so hoi dos Lond dem Dritten den dorous entstehen-
den Schoden zu ersetzen. Noch dem Vorbringen des Klögers hoben die
Beomien des Finonzomts M. die ihnen bei der Besieuerung gegenüber
dem Klöger obliegenden Amtspflichten verletzt.

Die Beomten des Finonzomfs hoben die ihnen dem Sieuerpflichtigen
gegenüber obliegende Amtspflicht, olle für den Einzelfoll bedeutsomen,
ouch die für die Beteiligten günstigen Umstönde zu berücksichtigen. H ierin
ist die Amtspflicht einbegriffen, die Besteuerungsgrundlogen nur donn zu
schöizen, wenn die Finonzbehörde sie nicht ermitteln oder berechnen
ko n n, insbesondere wen n der Steuerpfl ichtige ü ber seine An g o ben keine
ousreichenden Aufklorungen zu geben vermog oder weitere Auskunft
oder eine Versicherung on Eides Stott verweigert. Wenn, wos mongels
Aufklörung zugunsten des Klögers zu unterstellen ist, der Klöger bereits
im u rsprü ng lichen Besteueru ngsverfo h ren oder gelegentl ich der Prüf u ng
dem Finonzomt ousreichende Angoben gemocht und hineichende
Belege vorgelegt hot, stellte sich mithin die Schötzung ols eine Amts-
pflichverletzung dor. Soweit diese obiektiv vorliegt, ist zunöchst dovon
ouszugehen, doß die Beomten die erforderliche Sorgfolt oußer ocht
gelossen hoben, wobei zu berücksichtigen ist, doß der Sorgfoltsmoßstcb
bei Beamten einer Behörde, die sich selbst sofort vollstreckbore Titel
schoffen konn, iedenfolls donn besonders hoch onzusetzen isi, wenn es
um die Schoffung solcherTitel geht. Dos Londgerichtwird doher on Hond
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des ergönzenden Vorbringens des Klögers und on Hond der Akten des
Finonzomts M. sowie der ebenfolls beizuziehenden Akten des Finonz-
gerichts Feststellungen dorüber treffen müssen, welche Angoben und
Belege den Beomten des Finonzomts im ursprünglichen Besteuerungs-
verfohren und bei der Prüfung vorgelegen hoben.
Wie dos Londgerichtfernerzutreffend unter Bezugnohme ou{ BGH WM
82,U4 ousgeführt hot, besteht eine Amtspflicht der Beomten der Steuer-
behörde, über Stundungsontröge rechtmößig unter Berücksichtigung
des Verholtnismößigkeitsgrundsolzes zu entscheiden. lst, wie hier, die
Stundung eine Mo{Jnohme zur Gewöhrung vorlöufigen Rechtsschutzes,
so ist diese Amtspflicht verlelzf, wenn die Beomten Angoben über
Betriebso usgoben und die diesbezüg lichen Belege nicht berücksichtigt
hoben. lm übrigen gilt dos bereits zurAmtspflichverletzung bei dem Erloß
der Einkom mensteuerbescheide Geso gte.
Die Ersotzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte es vorsötzlich oder fohr-
lössig unterlossen hot, den Schoden durch Gebrouch eines Rechtsmittels
obzuwenden. Die Ersotzpflicht entfollt in diesem Folle nur, soweit die
schuldhofte Nichteinlegung eines Rechtsmittels für den eingetretenen
Schoden ursöchlich geworden ist. Es genügt miihin nicht, wie dos Lond-
gericht ousgeführt hot, doß dos Rechtsmittel unter Umstönden geeignet
gewesen wöre, cjie cjen Schocjen herbeiführende Amtshondiung zv be-
seitigen oder zu berichtigen. Der Schödiger, der grundsötzlich {ur die
Kousolitöt zwischen Nichteinlegung des Rechtsmittels und Schoden-
eintritf beweispflichtig ist, konn sich hierbei nicht in iedem Foll dorouf
stützen, wie über den Rechtsbehelf hötte richtigerweise entschieden
werden müssen. Dos gilt insbesondere, wenn es nicht um die Anrufung
eines Gerichts gegen einen Verwoltungsokt geht, sondern nur dorum,
doß eine Verwoltungsbehörde zur Uberprüfung ihres eigenen Hondelns
veronloDtwerden sollte. lst in einem solchen Foll die Feststellung möglich,
doß der pflichtwidrig hondelnde Beomte seine Rechtsouffossung oder
sein totsöchliches Hondeln nicht geöndert hötte, so ist es nicht gerecht-
fertigt, die Kousolitöt zwischen Nichteinlegung des Rechtsbehelfs und
Schodeneintritt zu beiohen (BGH WM 86, 425lr. Gleiches gilt hier in
Bezug ouf eine Anrufung des Finonzgerichts. Es ist unwohrscheinlich, doß
eine Anrufung des Finonzgerichts zu einer Stundung oder einer Aus-
setzung der Vollziehung geführt hött'e, do dos Finonzgericht noch im
Johre l99O dem Klöger seiner Ehefrou Proze0kostenhilfe mongels Er{olgs-
oussicht versogi hot.

Einen durch die Veronlogung zu einer die rechtmöflige Steuer über-
sieigenden Einkommensteuer entstondenen Schoden durch lnonspruch-
nohmevon Bonkkredit hotder Klöger dorgelegt. Es wird Soche des Lond-
gerichts sein, diesen Schoden dem Betroge noch zu schöizen.
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Doß d ie die P rozeß.zi nsen betreffend e Besti m m u n g der Abg o benord n u n g
die Anwendung der den Schodenersotz wegen Amtspflichverletzung
regel nden Normen n icht o usschließt, hot dos Lo nd gericht zutreffend o us-
gefuhrt.

Auf Feststellung derVerpflichtung zum Ersotz des noch dem 31. 12.1991en1-
stehenden Schodens konn der Klöger klogen, do er ein rechtliches
lnteresse doron hot, do0 dieses Rechtsverhöltnis durch richterliche
Entscheidung olsbold festgestellt werde. Ein solches lnteresse ist bei
Schodenersotzonsprüchen immer donn zu beiohen, wenn sich der
Schoden noch in Entwicklung befindet {BGH MDR 83, l0l8) und die
Veriö h ru ng d roht, wos h ier der Fo I I ist. Zur Froge,ob d ie Feststel I u ngsklo ge
begründet ist, gilt dos oben zvr Tahlungskloge Gesogte.

Der Senot ü bt sein Ermessen im Sin ne einer Zu rückverweisu n g o us, do eine
weitere Aufklörung erforderlich ist. Diese ist nicht Soche des Berufungs-
gerichts. Die Berufungsgerichte sind geschoffen, um die Entscheidungen
der erstinsionzlichen Gerichte in rechtlicher und totsöchlicher Hinsicht zu
überprüfen und nicht, um sich in der Weise on die Stelle der erstinstonz-
lichen Gerichte zu sefzen, doß sie die noch der Rechtsouffossung dieser
Gerichte erhebliche Aufklörung erstmols durchführen. Sinn der Berufung
istes, doß eine neue lnstonz die erstinstonzlicheTotsochenfestsiellung ous
der Distonz, mit neuen Augen und im Lichte der Kriiik der Porteien erneut
würdigt. Der Senot sieht keine Veronlossung, von einer Zurückverweisung
deswegen obzusehen, weil die Porteien mit,,unnötigen'i Kosten belosiei
werden. Die i nfol g e des Verfo h rensmo n g el entsto nd enen Gerichtskosten
sind niedergeschlogen worden. Doß im Folle einer Zurückverweisung
eine weitere Verhondlungsgebühr in erster lnstonz on{ollt, isi Folge einer
kostenrechtlichen Regelung, welche unbefriedigend sein mog, welche zu
öndern ober Soche des Gesetzgebers und nicht des Senots ist. Dem
lnteresse der Porteien und der Allgemeinheit on einer Beschleunigung
des Rechtsstreits ist dod u rch Rech nu ng getro gen, doß der Verho nd lu ngs-
termin ouf die erste Wohrung der Einlegungsfrist und der geschöftsplon-
mößigen Richterbonk zur Verfügung stehende Sitzung bestimmt worden
ist.
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Hoftung des Steuerberoters
- folsche Auskunft
- Bouherrenmodell
- Zwischenvermietung
- rechtswid riger Vermögensvorteil
(OLG Koblen z, U rt.v. 7. 5. 1992 - 5 U lOl4l91 - rkr. )

Leitsötze:

L Hot ein Steuerberoter einen Mondonten nicht vor möglichen steuer-
lichen Gefohren der gewerblichen Zwischenvermietung beim Bou-
herrenmodell gewornt, ehe die einschrönkende Rechtsprechung des
BFH erging, so hoftet er nichi.

2. DosAusbleiben eines noch den geseizlichen Besiimmungen unrecht-
mößigen Vorteils begründet regelmößig keinen Anspruch ouf Scho-
denersotz. Anders liegen die Dinge, wenn der Steuerberoter nicht dor-
über oufklört, doß der Erwerber im Rohmen des Bouherrenmodells
regeimößig nicht Bouherr, soncJern Geboucjeerwerber ist (Aufwen-
dungen in der Bouphose doher keine Werbungskosten).

Totbestond:

Die Klögerin beteiligte sich mit Vertrögen vom 29.12.1983 on einem
Bouherrenmodell, dos die Errichtung von Wohnungen in M. zum Gegen-
stond hotte; sie selbst wollte dobei eine Wohnung erstellen. Auf dcs
Bouherrenmodell hotte die Beklogte oufmerksom gemacht. Die Beklogte
war die Steuerberoterin der Klögerin und hotte deren Ehemonn erklört,
durch eine Modellbeieiligung seien Steuererspornisse in Form eines
Vorobzugs von Umsotzsteuern und eines einkommensteuerrechtlichen
Ansotzes von Boukosten ols Werbungskosten möglich.

Dos Bouherrenmodell wor in einem Prospekt beschrieben. Donoch soh
die Modellkonzepiion die Uberlossung der Wohnungen on einen
gewerblichen Zwischenmieter vor. Eine Mehrwertsteuer-Option sollte
donn zum Rückfluß der im Zusommenhong mit dem Bouvorhoben ge-
zohlten Umsotzsteuerbetröge führen. Außerdem sollten zohlreiche
Kosten, die bei der Errichtung derWohnungen onfielen, schon wöhrend
der Bouzeit ols Werbungskosten obzugsföhig sein. Der Prospekt wies
doroufhin, doD die Angoben zu den voroussichtlichen steuerlichen Aus-
wirkungen im Verontworiungsbereich des Treuhönders stönden.
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Als Treuhönder wor die Beklogte in Aussicht genommen. Demgemöß
wurde sie om 29.12.1983 von der Klögerin umfossend beouftrogt und
bevol I möchtigt, dos Bo uvorho ben einsch ließlich seiner Fino nzieru ng vor-
zubereiten und durchzuführen.

Totsöchlich konnte die Klogerin die ongestrebien Steuervorteile nicht
erzielen. Zum einen versogte ihr die Finonzbehörde trotz derVergobe der
Wohnungen on einen gewerblichen Zwischenmieter eine Vorsteuer-
o bzu gsberechtig u ng, weil d ie Klögerin d ie Risiken der Vermietu n g in{olge
erh eb I icher Zo h I u n gen o n d en Zwisch en m ieter wirtsch oftl ich sel bst g etro -
gen hotte. Zum onderen berücksichtigte dos Finonzomtdie im Zusommen-
hong mit der Errichtung der Wohnung ongefollenen Kosten weithin nicht
ols sofort obzugsföhige Werbungskosten; es soh in der Klögerin keinen
Bouherren, sondern einen bloßen Erwerber der Wohnung.
Die Klögerin holt die Beklogte wegen der insoweit erlittenen Schöden für
ersotzpflichtig' Die Beklogte hobe ihre Pflichten ols Steuerberoter und
Treuhönder verletzt. Außerdem hofte sie für folsche Prospektongoben.

Die Klögerin hoi beontrogt,

festzustellen, doß die Beklogte sie von ollen Schöden freizu-
stellen hot, die sie dodurch erleidet, doß die von ihr erklörte
Umsoizsteueroption für dos Bouvorhoben Sch,weg lll durch
die Finonzömter M. und B.-K. nicht onerkonnt ist,

und

fesizustellen, doß die Beklogte ihr insoweit Schodenersalzzv
leisten hot, ols ihr finonzielle Nochteile dorous entstonden
sind, doß die Du rchf ü h ru ng des Bo u herren model ls,,Sch.-weg
lll" nichi ols Herstellung eines Geböudes, sondern ols Erwerb
eines solchen zu beurteilen isi.

Die Beklogie hoi beontrogt, die Kloge obzuweisen.

Sie hot vorgebrocht, die Konzeption des Bouherrenmodells und die von
ihr erteilien Auskünfte hötten im Einklong mit der domols onerkonnten
Proxis gestonden. Außerdem hobe sie weder den Modellprospekt her-
ousgebroucht noch in ihrer Eigenschoft ols Treuhönder Einfluß ouf die
g ru nd legende steuerrechtliche Gesto ltu ng g enom men. lm ü brigen seien
etwo ige Schodenersoizo nsprüche vertro g lich o usgesch lossen u nd do r-
über hinous veriöhrt.

Dos Londgericht hot die Beklogte ontrogsgemöß verurteili. Dozu hct es
ousgeführt, doß es die Beklogte in Verletzung ihrer Pflichten ols Steuer-
beroter u nd o ls o ngehender Treu hö nder der Klögerin versö u mt ho be, o uf
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von vornherein bestehende Risiken im Bereich der Vorsteuererstottung
und des Werbungskostenobzugs ou{merksom zu mochen.

Dos greift die Beklogte unter Wiederholung ihres erstinstonzlichen Vor-
bringens mitder Berufung on. Sie bestreitetihreVerontwortung ols Steuer-
beroter, weil sie von der Klögerin nicht mit der steuerlichen Prüfung des
Bouherrenmodells beouftrogt worden sei. Soweit sie ols Treuhönder
gehondelt hobe, sei sie lediglich geholten gewesen, bereiis vorgege-
bene Vertrö ge zur Ausführung zu bringen.

Aus den.Gründen:

Die Berufung ist teilweise begründet. Abweichend von der Auffossung
des Londgerichts ist die Beklogte nicht verpflichtet, der Klögerin dofür
Schodenersolz zu leisten, do0 dos Finonzomi ihrer Umsotzsteueroption
nicht gefolgt ist und ihr dementsprechend keinen Vorsteuerobzug für die
Lieferungen und sonstigen Leistungen zugebilligt hot, die im Zuge der
Verwirklichung des Bouherrenmodells in Rechnung gestellt wurden. Die
erstinstonzliche Entscheidung erweist sich freilich insoweii ols zutreffend,
ols sie eine Ersotzpflicht der Beklogten für die Schoden festgestellt hot,
die dorous herrühren können, doß dos Finonzomt in der Modellbeteili-
gung der Klögerin nicht die Herstellung, sondern lediglich den Erwerb
eines Geböudes gesehen hot.

lm einzelnen,

Die Klögerin erhebt gegenüber der Beklogten den Vorwurf, durch eine
mongelhofte Unterrichtung dozu beigetrogen zu hoben, doß sie sich on
dem Bouherrenmodell beteiligte. Dorous leitet die Klögerin ollerdings
keinen Anspruch dorouf her; wirtschoftlich so gestellt zu werden, wie sie
stünde, wenn sie von vornherein von einer Modellbeieiligung Abstond
genommen hötte. lhr ist vielmehr dorum zu fun, einen Ausgleich dofür zu
erlongen, doß bestimmte, ols Folge der Modellbeteiligung in Aussicht
gestellte Vorteile ousgeblieben sind. Streitgegenstond ist desholb nicht
dos negotive lnteresse der Klögerin, sondern eine Ersotzforderung, die
dorouf beruht, do{i die Klögerin in enttöuschtem Vertrouen zuvielfür ihre
Beteiligung on der Bouherrengemeinschoft oufgewendet hot, weil deren
Weri hinter dem Werizurückbleibt, den sie noch ihrem lnformotionsstond
erworten durfte (vgl. BGH WM l9BB,lBB5,IBBB; BGH NJW 1989,1793,
t794t.

ln diesem Zusommenhong legt die Klogerin der Bek{ogten zu Recht
Aufklörungspflichwerletzungen zur Lost. Unstreitig wor die Beklogte ols
Steuerberoterin der Klögerin tötig. lm Hinblick dorouf wor sie vom Ehe-
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monn der Klögerin - erkennbor ouch in deren lnteresse - ouf Möglichkei-
Ien zur Steuererspornis ongesprochen worden. Dos hotte sie zum Anloß
genommen, unter umsotz- und einkommensteuerrechtlichen Gesichts-
pun kten o uf dos streitige Bo u herren modell hinzuweisen. Bei einer solchen
oberflochlichen lnformotion durfie es die Beklogte ollerdings nicht belos-
sen, ouch wenn die Froge nicht ousdrucklich zum Gegenstond einer ver-
troglichen Vereinborung gemochtwurde. Die Beklogte wor ols Steuerbe-
roterin um eine quolifizierte Auskunft in einerAngelegenheit gebeten wor-
den, die fur die Klögerin ersichtlicht von erheblichem wirtschoftlichen
Gewicht wor. Dos löste eine Berotungspflicht ous, die dohin ging, ouch
ungefrogi wesentliche steuerlich bedeutso me Einzelheiten dorzulegen
und überihre Folgen zu belehren (vgl. BGH VersRlg82, 245;BGHGl87,119
NJW-RR 1987,1375,1376l,zumol sich die Beklogte - wie donn im weiteren
fur die Klögerin deutlich wurde - mit dem Modell befoßt hotfe und die
Rolle des Treuhönders übernohm, den der Prospekt ols steuerlichen Bero-
ter der Bouherren und Verontwortlichen für Steuerfrogen hervorhob. Die
Belehrung mußte sich nomentlich ouf Nochteile und Risiken erstrecken, die
die in Aussicht gestellte Form der Vermögensonloge erkennbor beinhol-
tete (vgl. BGH VersR 1982,245 f.r BGH Gl 90, 82: BB 1990,586). Gegen
diese Verpflichtung hot die Beklogte verstoßen, indem sie die Klögerin
nichtwornte, doß die in dem Modellprospektongekündigten Umsotz- und
Einkommensteuervorteile womöglich nicht erzielbqr woren.

lm Hinblick ouf die so begründete Verontwortlichkeit der Beklogten konn
dohinstehen, ob die Klögerin die Beklogte bereits desholb in Anspruch
nehmen konn, weil der Prospeki über dos Bouherrenmodell Mongel in
d er Besch rei bu n g d er steu errechtl ich en Geg eben heiten o ufwies. Gru nd-
legendeVoroussetzung dofur ist, doß die - ous dem Börsenrecht obgelei-
tete und unter dem Gesichtspunkt der c.i.c. ouf die Beitrittswerbung für
eine Pu bliku ms-Kom mo nditgesellschoft ü bertro gene - Prospekthoftung
ihrer Notur noch ouch im Bereich von Bouherrenmodellen Anwendung
finden konn. Dos dürfte noch der Rechtsprechung des Xl. Zivilsenots des
BGH {WM 1989,1715,1717lr obzulehnen sein. lm Gegensotz dozu hot
iedoch der Vll. Zivilsenot des BGH eine Prospekthoftun g bei der Werbung
für Bouherrenmodelle befürwortet (Gl 90, 221: NJW 1990,2461;WM
1990, 1658, 1659 {.; Gl 92, 29 : NJW 1992, 228, 2291.

Folgt mon dem Vll. Zivilsenot des BGH, liegt es nohe, die Beklogte für
die Richtigkeit der Prospektongoben einstehen zu lossen. Denn die
Prospekthoftung erfoDi nicht nur die lnitiotoren des Bouherrenmodells,
sondern erstreckt sich ouch ouf die Personen, die mit ihrer Zustimmung
im Prospekt erwöhnt werden, soweit sie wegen ihrer Fochkunde oder
ihrer beruflichen und wirtschoftlichen Stellung einen besonderen Ver-
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trouenstotbestond schoffen (vgl. BGHZ 77,172,177;BGH WM 1980,401,
402; BGH WM 1984, 19 f.; BGH Gl 90, 221: NJW 1990,2461,2462;
BGH WM 1990, 1658, 1660). Dos trifft insofern ouf die Beklogte zu, ols
der Prospekt dorouf hinwies, dol) die Angoben zur Abwicklung des Bou-
herrenmodells und zu den voroussichtlichen steuerlichen Auswirku ngen
im Verontwortungsbereich des Treuhönders stönden. Doß die Beklogte
dobei nicht nomenilich genonntwurde, ist unerheblich, do sie ols der im
Prospekt erwöhnte Treuhönder identifizierbor wor (vgl. BGH Gl 90, 221:
NJW 1990,2461,2462L

Den mit einer Prospekthoftung verbundenen Frogen broucht indessen im

Hinblick ouf die ous dem Steuerberotervertrog herrÜhrende Hoftung der
Beklogten nicht weiter nochgegongen zu werden. FÜr einen Ausschluß
oder eine Beschrönkung dieser Hoftung gibt es keinen Anholtspunkt.
Die im Treuhondvertrog mit der Klögerin und im Prospekt entholtenen
Hoftungsbefreiungsklouseln beziehen sich nicht ouf den Steuerberoter-
vertrog. Sie sind ober ouch unobhöngig dovon vorliegend ohne Bedeu-
tung: Die im Treuhondvertrog niedergelegte Regelung, doß die Beklogte
nicht für die Erreichung der von der Klögerin mit der Errichtung und
Finonzierung des Bouobiektes verfolgten wirtschoftlichen und steuer-
l:-l- ^.^ 7:^l^^t-, ^t^-,,^+^L^^ L^t^^ .^,^ra rrnn.,^'^ho.oi^ ^inhl tnrrn-llLl lgl ll-ltil)tilzull9ttlltillll_uJl9ll9l llluus/YYvrevvrrvvrrrrrvrvrlrr
lich gewesen, die Beklogte von der Verpflichtu ng zu entbinden, die
Klögerin umfossend und korrekt zu beroten (vgl. BGH Gl B? 36: WM
l9BB,1685, 16781; und für eine vertrogliche Einigung der Porteien Über die
weitere - subsiontiiert lediglich ols Gegenstond des Prospekts und nicht
ouch des Treuhondvertrogs vorgetrogene (zur Wirksomkeit insoweii vgl.
8GH293,264,266i - Klousel, doß sich die Hoftung der Beklogten ouf
vorsötzliche oder grob fohrlössige Pflichtuerletzung bei Ersotz nur des
unmittelboren Schodens beschrönke, gibt es Über eine diesbezÜgliche
Absichtserklörung im Prospekt hinous keine Anholtspunkte.

Soweit die Klogerin der Beklogten zum Vorwurf mocht, sie nicht dorÜber
oufgeklort zu hoben, doß die von ihr entsprechend der Modellkonzep-
tion on den gewerblichen Zwischenmieter der Eigentumswohnung ge-
leisteten Zohlungen ihrem Umfong noch geeignetworen, die Beteiligung
on dem Bouherrenmodell im Hinblick ouf die ongestrebte Vorsteuer-
obzugsmöglichkeit zu entwerten, ist dem im Ausgongspunkt zu folgen.
Die dem Zwischenmieler zur Verfügung gestellten Betröge beliefen sich
ouf mehr ols 9 Monotsmieten. Von doher bestond die Gefohr, doß die
Finonzbehörden der Klögerin nichtdos RechtzubilligenwÜrden, noch $ 9
USIG ouf die in $ 4 Nr. 12 o USIG vorgesehene Umsotzsteuerbefreiung
der Mieteinnohmen zu verzichlen und domit gemö0 $ 15 Abs. I USIG zu

einer Erstottung der ihr für Bou- und Dienstleistungen in Rechnung ge-
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stellten Mehrwertsleuer zu gelongen. Diese Gefohr zeichnete sich für
die Beklogte erkennbor ob. Der Bundesminister der Finonzen hotte nöm-
lich in einem Rundschreiben vom 27.6.1983 (BStBl. l9B3 I, 3471 avf be-
sondere Siiuotionen oufmerksom gemocht, in denen die Einscholtung
g ewerb I icher Zwischen m ieter u msotzsteu errechtl ich n ichi o nerko n nt wer-
den könne, weil dorin ein Mißbrouch rechtlicher Gestoliungsmöglich-
keiten zu sehen sei ($ 42 Ao), und in diesem Zusommenhong ouch den Foll
erheblicher Zohlungen des Bouherrn on den Zwischenmieter genonnf
diesbezüglich wurden ouch bei löngerfristigen Mietverhölinissen ols in
der Regel unerheblich nur solche Zohlungen eingestuff, die den Betrog
von 4 Monotsmieien nicht überstiegen.

lhrer Pflicht, über die desholb vorhondenen Risiken oufzuklören, ist die
Beklogie nicht nochgekommen. Soweii sie mii Nichtwissen in Abrede
stellt, entsprechende Hinweise erteilt zu hoben, ist dies unzulössig ($ l3B
Abs.4 ZPOI. Unobhöngig dovon hötte es zur Substontiierungslost der
Beklogten gehort, die Umstönde, unter denen derortige Hinweise gege-
ben worden sein sollen, nöher dorzutun.

Trotz der Pflichverlelzung der Beklogten scheiden Schodenersotz-
onsprüche der Klögerin im Zusommenhong mit den Möngeln ous, die
dem Bo uherren modell o us umsotzsteuerrechtlicher Sicht onhofteten. Dos
beruht dorouf, do0 es insoweit on einem ersotzföhigen Schqden fehlt.

Die Zohlungen on den gewerblichen Zwischenmieter, über deren mög-
liche Schodlichkeit die Beklogte die Klögerin p{lichtwidrig nicht unter-
richtete, konn den Wert der Vermögensonloge der Klögerin nicht beein-
tröchtigen, weil dos Bouherrenmodell ohnehin - und ohne dcß dofur die
Beklogte verontwortlich gemocht werden könnte - nicht dozu ongeton
wol der Klögern umsotzsteuerrechtliche Vorteile zu vermitteln.

Die gesomte Konzeption verdiente nömlich schon vom Ansotz her keine
sieuerrechiliche Anerkennung. Alles sproch dofür doß eine gewerbliche
Zwischenvermietung schlechthin ols Mißbrouch von Gestoltungsmög-
lichkeiten des Rechs zur Erlongung von Steuervorteilen verstonden wer-
den mußte und desholb gemöß g 42Aosieuerrechtlich unbeochtlich wor.
Ein solcher Mißbro uch ist i m mer do n n o nzu neh men, wen n d ie Gesto ltu ng
n icht verstö nd igen wirtschoftlichen Erwö g u ngen entspringt, sondern von
steuerl ichen Zielsetzu n g en besti m mt wird (vg l. B FH BSIBl. 1984 ll, 3BB, 392;
Koch, AO, 3. Aufl., $ 42 Rdnr. 5).

lm ollgemeinen ist es ublich und ongemessen, Mietwohnungen unmittel-
bor on den zu vermieten, der sie bewohnen will; die Einscholtung eines
Zwischen m ieters ist zur Erzielung von M ietei n n o h men n o ch d er Verkeh rs-
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onschouung normolerweise nicht geboten. Dovon geht ouch dos
Umsotzsteuerrecht ous {BFH BStBl. lgBB ll, 387,3891. Desholb ist einer
Zwischenvermietung von Wohnroum vom Grundsotz her die umsoiz-
steuerliche Anerkennu ng zu versogen, so doß die Vorousseizungen fÜr
eine Steuerbefreiung noch S 9 USIG und - in der Folge - für eine Vor'
steuererstottung noch 5 15 Abs. I USIG nicht gegeben sind (vgl. BFH BStBl.

lgBB ll, 387,389 f., BFH NV 1990, l3l, 132). Dos gilt insbesondere donn,
wenn es - wie dies ouf die Klagerin zutrifFt - um die Zwischenvermietung
lediglich einer Wohnung geht (BFH BStBl. lB7 lr|.,521,5241. Ausnohmen
kommen nurdort in Betrocht, wo noch den besonderen Umsiönden des
Einzelfo I ls vernü nftige wirtschoftliche Gesichtspu n kte f u r die Beg rÜ nd u ng
eines Zwischenmietverhöltnisses sprechen (BFH BStBl. l9BB ll, 45, 48;
BFH NV 1990,400,4011.

Solche Gesichtspunkte sind im vorliegenden Foll nicht erkennbor. Hier
kommi noch hinzu, doD sich die Klögerin, wie ous der on die Beklogte
erteilten TreuhondvolImocht hervorgehl ohnehin nicht persönlich um die
Vermietung zu kümmern hotte.

Die Einscholtung eines Zwischenmieters wor ouch nichi etwo desholb
o n gezeigt, weil do m it einem ernsthoften Mieto usfo I lrisiko hötte begeg nei
werden müssen. ln dem Prospekt heiflt es ousdrücklich, doll die Nöhe
derWohnung zu im einzelnen genonnten Unternehmen und Einrichtun-
gen eine lo n gfristig e Verm ietbo rkeit sichersiel le. U nier diesen U mstö nden
bestond keine konkreie Gefohr; doß es ohne eine Zwischenvermietung zu
moßgeblichen Einnohmeousföllen gekommen wöre und die vorgesehene
rechtliche Gestoltung von doher hötte sinnvoll sein können {vgl. BFH BStBl.

l9BB ll, 45,481.

Entscheidend für die im Anlogeprospeki vorgeschlogene Einsetzung
eines gewerblichen Zwischenmieters woren noch olledem nicht wirt-
scholtliche Erwögungen, sondern die beobsichtigte Erzielung von
Umsotzsteuervorieilen. Diese Vorteile wurden von vorneherein - ouch
onhond von Rechenbeispielen - ols Bestondteile des Steuersporkonzepts
dorgestelll dos dem Bouherrenmodell zugrunde log und dos fur die
Klögerin ouch im Vordergrund der finonziellen Uberlegungen stond.

Für diesen im System liegenden Mongel konn die Beklogte iedoch nicht
hoftbor gemccht werden. Als sich die Klögerin qn dem Bouherrenmodell
beteiligte, woren die zitierten Entscheidu ngen des Bu ndesfino nzhofs noch
nicht ergongen, und die Beklogte konnte sich mit Blickrichtung ouf die
Klögerin lediglich dqron orientieren, ob dos vorgeschlogene Konzept
noch den für die Finonzverwoltung entwickelten Moßstöben - wie sie
nomentlich qus dem Rundschreiben des Bundesfinonzministers vom
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276.1983 zu entnehmen wqren - grundsötzlich Bestond hoben würde.
Es ist weder behouptet noch sonst zu ersehen, doß die Bedenken, die in
der spöteren Rechtsprechung des Bundesfinonzhofs gegenüber der
steu errechtl ichen Anerken n u n g ei n er g ewerb I ich en Zwisch enverm ietu n g
schlechthin geöußert wurden, zum domoligen Zeitpunkt eine ernsthofte
Rolle gespielt hötten {vgl. dozu ouch FG Rheinlond-Pfolz EFG 1983,634,
635). Desho lb go b es keine hinreichende Veronlossung, zusötzlich zu den
Vorbeholten, die wegen der dem Zwischenmieter gewöhrten Zuzohlun-
gen bestonden, grundsötzliche Zweifel im Hinblick ouf die in dem Anloge-
prospekt o ngekündigte Vorsieuererstotfung o nzumelden. Auch die Klo-
gerin mocht dos der Beklogten nicht zum Vorwurf.

Noch olledem wordos Bouherrenmodell bereits infolgevon Umstönden,
die oußerholb des Verontwortungsbereichs der Beklogten logen, gene-
rell nicht geeignet, der Klögerin Umsotzsteuervorteile zv verschoffen.
Dodurch ergob sich insoweit von vorneherein eine erschöpfende Wert-
minderung, die für eine zusötzliche Schodigung der Klögerin durch die
Beklogte keinen Roum mehr loßt. Freilich mog mon zugunsten der Klögerin
onnehmen, doß die Finonzverwoltung dos Bouherrenmodell in umsotz-
steu errechtl ich er H i nsicht o n erko n ni hötte, wen n die Zuzohlun g en o n den
gewerblichen Zwischenmieter unterblieben oder geringer ousgefo I len
wören. Dos isi iedoch im Hinblick dorouf, doß der Klögerin von Rechts
wegen ohnehin kein Vorsteuererstottungso nspruch zustond, schoden-
ersotzrechtlich ohne Bedeutung.

Zwar scheitert die Ersotzföhigkeit eines entgongenen Gewinns nicht not-
wendig doron, dofl der Geschodigte keinen Rechtsonspruch ouf den
Erwerb gehobt hotte (BGH VersR. 1973,423,4241. Anders ist es ober dort,
wo der Geschodigte an einer Erwerbshondlung gehindert worden ist,
die noch ollgemein gültigen Moßstöben hötte mißbilligt werden müssen
(BGHZ 67,119,121). Dos Ausbleiben eines nqch den gesetzlichen Bestim-
mungen unrechtmößigen Vorteils begründet rege!mößig keinen Anspruch
o uf Schodenersotz t RGZ 91, 46, 50 f .; BG H NJ\^/ 1974,1374,1326; vg L o u ch
RGZ 90,305,306).
Allerdings ist der Bundesgerichtshof gerode mit Blickrichtung ouf die
unrechtmößige Gewöhrung von Steuervergünstigungen von diesem
Grundsotz in einem Foll obgewichen, in dem die totsöchlich zu erwor-
tende Entscheidung der Steuerbehörde im Einklong mit einer,,ollgemei-
nen, einheitlichen, ouf einer Verwoltungsonordnung der Bundesregie-
rung beruhenden Ubung" - gestonden hotte (BGHZ 79,223,2261. So
lo gen d ie Din ge hier indessen n ichi. Eine bu ndesein heitliche Verwo ltu n gs-
onordnung, die im Foll der Klögerin - wenn es nicht zu den erheblichen
Zohlungen on den Zwischenmieter gekommen wöre - für die umsotz-
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steuerrechtl ich e Anerken n u n g des Zwischen m ietuerh ö ltn isses g espochen
hötte, ist nichtfestzustellen. Der Bouherrenerloß vom ]3. B. l98l (BStBl.l98l l,

604) verhielt sich dozu nicht. Auch dos spötere Schreiben des Bundes-
ministers der Finonzen vom 27.6.1983 - ergönzt durch dos Schreiben vom
1.7.1983 (DB 1983,15731- beinholtete insoweit keine Regelung (vgl. ouch
BFH BStBl. jgBB ll, 45, 4Bl. Genousowenig ist zu ersehen, doß bei der
Beu rtei I u n g von Zwischen m ietuerh ö ltn issen ei n e ei n heitl ich e Verwo ltu n g s-
proxis bestonden hotte (vgl. dozu ouch die Verfugung der Oberfinonz-
direktion Köln vom 6.10.1983, BB 1984, 768,7691.

Uber den in BGHZ 79, 223 ff. oufgezeigten Rohmen hinous kommen
Ersotzo nsprüche {ü r dos Ausbleiben u n rechtmößiger Steuervorteile nicht
in Betrochi. Es hondelt sich um eine Ausnohmeenischeidung. So hot der
Bundesgerichtshof ouch spöter (WM 1984,95,96) erkonnt, do0 ein ent-
gongener Sieuervorteil nicht schon desholb ersotzföhig ist, weil ihn dos
Finonzomttotsöchlich zugebilligt höfie, sondern dofl es dorouf onkommt,
ob der Vorteil noch der oblektiven Rechtsloge hötte gewöhrt werden
müssen. Dos steht im Einklong mit seiner stöndigen Rechtsprechung zu
Amts- und Rechtsonwoltshoftung; soweit es dort für die Schodenbeur-
teilung ouf eine - hypothetische - gerichtliche oder behordliche Ent-
scheidung onkommt, isi regeimöDig zu frogen, wie richtigerweise zu enl-
scheiden gewesen wöre, und nicht, welche Entscheidung wirklich ergon-
gen wöre (vgl. BGHZ 72,328,329 +.; BGH VersR l9BB, 134, 135, BGH
Gl 90, 209: WM 1990, 1917,19221,

Anders ols für die der Klögerin entgongenen Umsotzsteuervorteile ist die
Beklogte iedoch dofür hoftbor; dqß die Finonzverwoltung - vorbeholtlich
einer Korrektur dieser Entscheidung durch die Finonzgerichte - die Klöge-
rin nicht ols Bouherrn onerkonnt und ihr domit die Möglichkeit verwehrf hot,
Aufwendungen, die bei der Errichtung der Wohnung ongefollen sind, in
weitem Umfong steuerlich ols Werbungskosten obzusetzen. Für den
Schoden, dersich dorous ergibt, hot die Beklogte oufzukommen. lnsoweit
ist ou{ den Antrog der Klögerin die grundsötzliche Ersotzpflichi der
Beklogten festzusiellenr eine lnonspruchnohme der Beklogten ouf einen
konkreten Betrog ist derzeit nicht möglich, do die Klögerin den Schoden-
um{ong - schon im Hinblick ouf dos loufende Finonzgerichtsverfohren -
nicht beziffern konn.

Die Beklogte hot bei der Klögerin durch die Erklorung, dos Bouherren-
modell ermögliche eine Einkommensteuerminderung durch Werbungs-
kostenobzug, den insoweit im Prospekt ermittelien Eindruck verstörkt, doß
die wöhrend der Bouzeii cnfollenden Kosten weithin zu einer sofortigen
Minderung des steuerpflichtigen Einkommens führten, onstott, wie es ihre
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Aufgobe ols Steuerberoterin der Klögerin gewesen wöre, die Frogwür-
digkeit dieser Konzeption oufzuzeigen. Die Konzeption wor insofern be-
denklich, ols domit gerechnetwerden mußte, doß die Finonzverwoltung
die Klogerin nicht ols Bouherrn, sondern - wie dies ouch spöter ge-
schehen ist - ols bloDen Wohnungserwerber onsehen und domit die in
der Bouphose entstehenden Aufwendungen im wesentlichen nichi ols
Werbungskosten, sondern ols - nur longfrisiig obschreibbore - Anschof-
f u ngskosten beu rteilen wü rde.

Wer sich - wie die Kloger.in - oufgrund eines von den Prospektonbietern
vorformulierten Vertrogswerks o n einen Bouherren modell beteiligt u nd
sich bei den domit zusommenhöngenden Rechtsgeschöften durchweg
durch einen Treuhönder vertreten lößt, ist regelrnößig nicht Bouher[ son-
dern Geböudeerwerber. Bouherr ist nur, wer ein Geböude ouf eigene
Rechnung und Gefohr bout oder bauen loßt und dos Bougeschehen
beherrscht. Dos ober konnte im vorliegenden Foll nichi zutreffen, weil die
Klögerin unter dem Sochzwong stond, ihre Wohnung zusommen mit
einer Mehrzohl onderer Wohnungen ouf der Grundloge eines bereits
ousgeorbeiieten Konzepts errichien zu lossen und von doher proktisch
wed er d ie Vertro g sg esto ltu n g noch d ie Vertro gsd u rchf ü h ru n g wesentl ich
zu beeinflussen vermochte, zumol sie der Beklogten insoweit eine um-
fossende Treuhondvollmocht erieilt hotte (vgl. BFH NJW 1990,729,730ll
lnfolgedessen wor es geboten, sömtliche Aufwendungen, die wirtschoft-
lich mit dem Erwerb der Wohnung in Zusommenhong stonden, ols
Anschoffungskosten einzustufen (vgl. BFH NJW 1990, 729,7311.

Die Beklogte konn in diesem Zusommenhong nicht mit Erfolg einwenden,
doß es der Klögerin freigesionden hobe, von der in der vorgefertigten
Bo ubeschreibung do rgestellten Bouo usführung u nd Ausstottu ng obzu-
weichen. Denn dobei hondelte es sich um eine bloße theoretische Mog-
lichkeit, die umso ferner log, ols dodurch - worouf der Prospekt ouch ous-
drucklich hinwies - zusötzliche Kosten drohten. Noch den Feststellungen
des Finonzomts in dem die Klögerin betreffenden Bescheid voml7.s.1990
wor om 29.12.1983 - und domii im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs -
der Generolübernehmervertrog bis ins Detoil ousgeorbeitei, und es isi
nicht ersichtlich, doß d ie Klo gerin d iesbezü g lich irgendwelche relevo nten
Anderungswünsche vorgebrocht und verwirklicht hötte. Alles deutet dor-
ouf hin, doß die Klögerin in ein Gesomtpokeivon Verpflichtungen eintrot,
ohne doß ihr in der Proxis erhebliche Gestoltungsbefugnisse zur Ver-
fügung gestonden hötten.

Es ist der Beklogten nicht gelungen, dies zu entkröften. Durch die Bezug-
nohme ou{ die von der Klögerin geferiigte finonzgerichtliche Klogeschrift
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ist dos nur unzulönglich geschehen. lm übrigen hot die Beklogte in ihrer
Berufungsbegründung selbst vorgetrogen, do0 es für sie ols Treuhönder
der Klögerin im Rohmen des Bouherrenmodells lediglich um den Ab-
schluß und die Uberwochung der Ausführung vorgegebener (Unter-
streichung durch die BeklogtelVertröge gegongen sei.

Die Beklogte konn ouch nicht mit Erfolg geltend mochen, doß sie, ols sich
die Klogerin Ende des Johres l9B3 on dem Bouherrenmodell beteiligte,
deren Bouherrneigenschoft ols unbedenklich hobe onsehen dürfen und
ihr desholb kein Verschuldensvorwurl zv mochen sei. Diese Ansicht ver-
kennt, doß der Bundesminister der Finonzen bereits in seinem Bouherren-
erloß vom 13. B. l98l klorgestellt hotte, doß nur der Bouherr sein könne, der
die Plonung und Bouousführung rechtlich und totsöchlich in der Hond
hobe, und doß von doher im Hinblick ouf die Situotion der Klögerin
erhebliche Zweifel ongebrocht woren (vgl. ouch Sturm WM1982,346,
351 f.). Dos enisproch im übrigen der domoligen Rechtsprechung des
Bundesfinonzhofs (BStBl. 1980, ll, 441, 443]r. Dorüber hinous hotte der
Bundesfino nzhof zur Grunderwerbsteuer entschieden, doß Vertröge, die
die Erstellung eines Geböudes ouf einem neu onzuschoffenden Grund-
stück zum Gegenstond hötten, mit dem Grundstückskoufvertrog eine
Einheit bilden könnten, so doß es sich um ein einheitliches Vertrogswerk
hondele, dos ouf den Erwerb von bezugsfertigem Wohnungseigentum
gerichtetsei(vgl. BFH BStBl.199ll,741+.1. Es log nohe, derortige Erwögun-
gen in dos Einkommensteuerrecht zu übertrogen. Dos hot dos Finonz-
gericht des Soorlondes donn ouch bereits im Frühiohr l9B3 folgerichtig
geion (EFG 183,4461.

Noch olledem hotes die Beklogtezu vertreten, doD dos Bouherrenmodell
entgegen ihrerAuskunft nicht dozu geeignetwor, der Klögerin die Eigen-
schofteines Bouherrn zu vermitteln, und die Modellbeteiligung der Klöge-
rin desholb steuerrechtlich nicht ols Herstellung, sondern ols Erwerb eines
Geböudes eingestuft wird mit der Folge, doü der in Aussicht gestellte
Werbungskostenobzug weithin ousscheidet. Dq die Klögerin on ihrer
Modellbeteiligung festhölt, geht die so begründete Ersotzpflicht der
Beklogten dohin, on die Klögerin die Betröge zu leisten, die diese für ihre
Beteiligung on der Bouherrengemeinschoft in enttöuschtem Vertrouen ouf
die Angoben der Beklogten zuviel oufgewendet hoü der Schodenersotz
zum Ausgleich der überhöhten Aufwendungen enlspricht dem Minder-
wert, den die Modellbeteiligung der Klögerin im Verhöltnis zu den von der
Beklogten zu verontwortenden folschen Erwortungen hot (vgl. BGH WM
l9BB,1685, i6BBl. DieserAnspruch entfiele nur donn, wenn dovon ousge-
gongen werden könnte, doD die Vermögensonloge der Klögerin irotz
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Gl Hinweise

der vorhondenen Möngel insgesomt vorteilhoft wor (vgl. BGH o.o.O.l.
Dozu hot die Beklogte indessen nichts Konkretes vorgebrocht.
Die Schodenersotzforderung der Klögerin ist schließlich ouch nicht ver-
iöhrt. Noch g 68 SIBG veriöhrt der Anspruch des Auftroggebers ouf
Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem Steuerberoier bestehen-
den Vertrogsverhöltnis in drei Johren von dem Zeitpunkt on, in dem
der Anspruch entstonden ist. Moßgeblicher Zeitpunh für die Anspruchs-
entstehung ist insoweit nicht etwo dos Dotum, on dem die Klögerin der
Bouherrengemeinschoft beitrot, sondern der Schlußbesprechungstermin
dervon der Finonzbehörde durchgeführten einschlögigen Außenprüfung,
der im Johr ,1989 liegt (BGH273,363,366 {+.1. Denn erst oufgrund des
Außenprüfungsergebnisses stellte sich herous, doß dos Versöumnis der
Beklogten totsöchlich zu einer steuermehrbelostung fur die Klögerin
f uh*e (vgl. BGHZ 96,290,296: Gl 86, 27; BGN Gl 91, lZl : NJW 1991,
2828, 28291. Desh o I b ist d ie Kl o geerheb u n g vor Ab lo uf d er Veriö h ru n gs-
frist erfolgt.

Aus oktuellem.Anloß:

Der in G|1992,336 obgedruckte Mustereinspruch von Neufong wurde
von diesem erweitert. Die nochstehende Aufzöhlung bietet gleichzeitig
eine Sensibilisieru ng f ü r d ie o n hö n g igen Steuerrechisprobleme.

- MUSTEREINSPRUCH -
Finonzomt

Mondont:
St.-Nr.:

Sehr geehrte Domen und Herren,

gegen den Einkommensteuerbescheid 19

eingelegt,

wird mit folgender Begründung

Einspruch

Die Nichtberücksichtigung von negotiven quslöndischen Einkünften gem. S 2o ESIG verletzt den
Grundsqtz der Besteuerung noch der Leistungsfohigkeit {Verfqhren bJim BVer{G Az, 2 BvR 62/921.
Eine Hinzusc!.i1<yls ollein wegen unklörborer Geldzugönge ouf Bonkkonten ist nicht möglich
tBFH-U v.28.5.1986 lR 265/83, BSIBI ll 1986,732; BFH-U1om 1.5.19871R284-286/83, BFHTNV
tgBB,t2t.
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Die Zohlung en zur Ablösung eines Zuwendungsnießbrouches stellen Werbungskosten dor {FG
Düsseldor{, Urt.v. 10.11.lgBB 11K299/82 E, EFG 1989,1691.

Der Arbeitnehmerpouschbetrog {$9o Nr. I EStG) ein Arbeitnehmerfreibetrog ist {Verfohren beim
BFH Az R 4ll91).
Die Versorgungsoufwendungen {$lO Abs. I ESIG) unzutreffend berücksichtigt werden Merfqhren
beim BVer{G Az I BvR 1220/BB)
Die privoten Schuldzinsen steuerlich nicht berücksichtigtwurden Merfohren beim FG Niedersochsen
Az Xll 155/9ll
Die vqrioblen Zohlungen ou{grund einer Vermögensübertrogung im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge ouch oline Vereinborung von 5323 ZPO ols douernde Lostobzugsföhig sind {BFH-

Beschlufl v.15.7.1991GrS l/90, BSIBI ll 1992,781.
Die Nichtonerkennung der Spenden on . . . nur deswegen, weil der Emp{önger der Spende keine
juristische Person des Sffentlichen Rechts oder eine öffentliche Dienststelle wor; isi verfossungswidrig
( FG Köl n, U rt. v. 23. B. l99l 13 K 3592/ 89, EFG 1992, 1591.

Die Vorkosien enigegen dem BFH-U v.11.3.1992X R ll3/89 bei einem unentgeltlichen Erwerb nicht
zum Abzug zugelossen wurden.
Die Anschoffungskosten bei einer mittelboren Grundstücksschenkung nicht onerkonnt wurden, weil
dos BFH-U. v. l5I5.lggo lX R2l/86, BSIBI ll 1992,67 nicht ouf den Foll der mitielboren Grundstücks-
schenkung übertrogbor ist.

Die Uberlossung einer Wohnung on ein Kind eine Selbstnutzung i.S. des $l0e ESIG dorstellt
(Beschl. BFH v. lB. 12.1991 X B 72/911.

Die Obiekte einer Personengesellschoft bei der Froge, ob ein gewerblicher Grundstückshqndel
beim Gesellschoftervorliegt, nicht mitzurechnen sind (BFH-U. v.4. 10. 1990 X R 148/BB, BSIBI ll1992,2ll).

Die Nochhqltigkeit in bezug ou{ den gewerblichen Grundstückshondel bei der Veröuüerung
mehrerer Oble[te in einem Vertrog nicht gegeben ist (BFH-U.v. 12.7.199]llR47/BB, BSIBI ll 1992, 1431.

Der Verkquf von Geböuden, die nicht selbst errichtet wurden, konn keinen gewerblichen Grund-
stückshondel begründen (BFH-U.v. 28.4.1988 lV R102/86, BFH/NV 1989, l0l; v.28'4.l9BB lV R

130 - t3t/86, BFH/NV 1989,1021.

Die Zusqmmenrechnung der Anteile der minderiöhrigen Kinder mit den Eltern (einem Elternteil) zur
Froge, ob dle Totbestondsvoroussetzungen der Betriebsoufspoltung vorliegen, verstö0t gegen
Art. 6 GG {vg l. BVerfG v. 12. 3.1985 1 BvR 571 /81, I BvR 494 /82, 1 BvR 47/83-
Eine tori{begünstigte Betriebsousgobe bei der Zurückholtung unwesentlicher Unternehmensieile
moglich ist {BFH-U.v. 7.11.1991|V R l4l90).
Die Gewinne ous der Veröußerung oder Eninohme von Zohngold nicht zum lou{enden Gewinn,
sondern zum Aufgobegewinn gehören (Verfohren beim BFH Az lV R 19/921.

Eine Besteuerung des Aufgobengewinns nicht mOglich ist, weil der Wegfoll der Voroussetzyngen
BetriebsverpochTung im öonzen dem Finqnzomt bekonnt woren (FG Köln, Un.v.29.10.1990 I K

32/BB, EFG I99I,3BZ).
Eine Kopitolerhöhung durch Bor- oder Socheinloge fUhrt nicht zur Reolisierung stiller Reserven bei
einbringungsgeborenen Anteilen (BFH v. 8.4.19921 R 30/91, BFHi NV 1992,706]L

Die Einkünfte qls Lobororzt den Einkünften gem. g lB EStG und nicht dem S 15 ESIG zuzurechnen sind
(Verfohren beim BVerfG Az 2 BvR 714/901.
Die Besteuerung von Personolrobqtien verfossungswidrig ist Verfohren beim FG Rheinlond-Pfolz
A21K3032/901.
Die Einkünfte ous $ 19 ES1G, soweit sie im Territorium von ltolien verdient werden, steuerfrei sind, weil
dos neue DBA ltqlien in ltolien noch nicht rotifizieri ist.

Die Aufwendungen zur Vorbereitung einer Schulveronstoltung ols Werbungskosten obzugsföhig
sind {schleswig-Holsteinisches FG v' 18.12.1990 lll 413 /89, EFG 1991, 3ll).
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Die Schuldzinsen zum Erwerb eines unbebouten Grundstückes ols vorweggenommene Werbungs-
kosten obzugsföhig sind (BFH-U. v.4.6.1991lX R 3O/B? BSIBI ll lggj,76ll.
Zinszuschüsse des Arbeitgebers nicht die Schuldzinsen mindern {FG München, Urt.v. 14.B1gg1
t6 K ]Bts/B? EFG 1991,304t.
Die Spekulotionsfrist bei derVeröußerung von Anteilen on lmmobilienfonds sechs Monote und nicht
zweiJohre betrögt (BFH-U.v. 4.10.1990 X R l4BlBB, BStBl, ll lgg2,21jl.
Der Ausfoll einer Kou{preisforderung bzw die nochtrögliche Inonspruchnohme {ür betriebliche
Schulden zu nochtröglichen Betriebsousgoben fr;hrt Vorlogebeschiüsse vom 26.3.l9g1 des Vlll.
Senotes des BFH on den Großen Senot des BFH; Az Vlll R 315/B4r Vlll R 55/86).
Die Schuldzinsen im Folle einer Grundstücksveröußerung zu den nochtröglichen Werbungskosten
gehören {FG Boden-Württemberg, Urt.v.6.ll.1990X KIO4/BB, EFG l99l,lB5; FG Münchä, Urt.v.
24.9.1990 t3 K 132ill85, EFG1991,242t.
Ein Kinderfreibetrog wegen Berufsqusbildung ouch beim Besuch von berufsbegleitenden Kursen,
Abendschulen usw zu gewöhren ist (FG Soorlond, Urt.v. 27.B.199llKl4O/91,t{GlggZ,rcq.
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Kurzorbeitergeld, Kronkengeld, Mutterschoft'sgeld zur Ermitt-
lung der Progression nichi berücksichtigt werden dqrf {Verfohren beim BVerfG Az IgvR lj76/B}l.
Die Aufwendungen zur Beseitigung eines Wosserschodens in der selbstgenuizten Wohnung qufler-
gewöhnliche Belostungen dorstellen {FG Münster, Urt.v.22.1.19927 K-832/9OL,EFGlggi,602l.
Die Begrenzung der Unterhqltsoufwendungen ouf den Höchstbetrog i.S. von g33o Abs. I ESIG
reolitötsfremd ist und den Grundsötzen der Leistungsbesteuerung ntht g.recht wird {vgl. beim
BVerfG onhöngige Verfohren unter dem Az I BvR l7/B5,lBvll2/B61BvR lObt/BB,l BvR Z4lb3l.
Der Ausbildungsfreibetrog ($ 33q Abs. 2 ESfG) zu niedrig ist und domil nicht den Grundsötzen der
Leistungsbesteuerung entspricht Verfohren beim BVerfG Az I BvL j2/86t.
Die Berücksichtigung der Kinderbeireuungskosten (5 33c ESIG)zu niedrig ist bzw. ihre Beschrönkung
ouf dos 16. Lebensiohr unzulössig Merfqhren beim BVerfG Az 2 BvR Dn/gol.
Die Kinderbetreuungskosten entgegen dem Urt. des BFH v.25.5.1992V1R 85/90 um die zumutbqre
Belostung gekürzt wurden.
Prozeßzinsen torifbegünstigte ou0erordentliche Einkün{te sind {FG Düsseldorf, B v. 4.7.1g91 15 V
1032/91, EFG lgg2,75t.
Die Besteuerung von beschrönkt Stpfl. verfossungswidrig ist (BFH-B. v. 12.5.199218g0/91;v.22.i.1992
lB77/91; Rechtssqche beim EuGH AzC112/911.
Weil die Vorschrift des $ i65 AO nicht onwendbor ist, wenn die Auslegung einer Vorschrift rechts-
höngig ist (Verfohren beim FG Köln Az 13 K 4416/92; Tipke/Kruse , AO/FGÖ, $ 165 Rz. 3 Buchst. b).
Die Finonzverwoltung nicht in der Loge ist, bei Wegfoll der Voroussetzungen für die - rechts-
widrige - Vorlaufigkeit den Bescheid innerhqlb derlohresfrist des $lZl Abs. B AO zu öndern,
nochdem die Mosseneinsprüche nicht in die Rechtsbehelfslisten oufgenommen wurden.
Soweit der BMF im Schreiben v. 19. i0. 1992 die Auffossung vertritt, beiUberschreiten der Jqhresfrist
sei eine Anderung qus Billigkeitsgründen möglich, verwehrt dies nicht die Moglichkeit zur Einlegung
eines Einspruches. Ansonsten würde der Stpfl. in eine VerfohrensrechflicÄ- nochteilige Poiition
gebrocht, welche nicht hinnehmbor ist. Noch $ 85 Sqtz I AO tV.m. Art. 20 Abs. 3 GG istäie Finonz-
verwoltung on bestehende Gesetze_gebunden. Die Finonzverwoltung ist nur berechtigt, den Sfpfl.
begünstigende Verwoltungsvorschriften zu erlossen. Nochdem die Arr rendung des g tZ nUs. g RO
zur.Versogung der Belostung beim Stpfl., welcher im Einspruchsverfohren olles;qchschieben konn,
rechtswidrig ist, konn der Einspruch nicht mit der Begründung obgelehnt werden, durch die Nicht-
onwendung des $lZ.lAbs. B AO würde keine Beschwerde 6estehen. lm übrigen wird dorouf hin-
gewiesen, doß es sich bei dem Erloß v. 19.10.1992 um eine Billigkeitsregelung hondelt, die oußerholb
des Einspruchsver{ohrens steht. Solche Billigkeitsregelungen sind nirr im 

-Beschwerdeverfohren -
und nicht in Einspruchsverfqhren - durchsetzbor.
Mit einem Ruhe des Verfohrens VFH-Urt.v. 18.7.19901R12/90, BSIBI ll l99O,986I bin ich einver-
stonden.

Mit freundlichen Grüßen Steuerberqter
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Stichwort und Entscheidungsverzeichnis
HelI2,1993l

Amtspflichtverletzung d. FA

- Mitwirkungspflicht
- Schötzung

Bonkhoftung
- Aufklörungsp{lichten, Kopitolonleger
- Bonkreferenz
- Prospekiholtung

Bouherrenmodell
- Bouherr/Geböudeerwerber
- Zwischenvermietung
: Einschrönkung d. Rspr.

Belehrungspflicht d, SIB/WP

- Einfomilien- oder Zweifomilienhous

Beschlognohmeverbot $ 92 SIPO

- Geschöftsunterlogen

Firmo

- ZusoIz,,Revision"

Forderungsobtretung
- Verschwiegenheitspflicht

Gesomtschuldner
- Bou betreuer, Treu hö nder

Honororonspruch d StB

- Pouscholgebühr, $ 14 StBGebV
: nichlige -, Vergüiungsonspruch

- Zeitgebühren
: Dorlegungslost
: Vororbeiten für Steuererklörung

Honororonspruch d. WP
- Nichtigkeit d. Prüfungsvertroges

Kenntnis d. Steuerrechts
- Zwischenvermietu n g, Bou herrenmodell

Mustereinspruch

Nochbesserung
- noch Wechsel d. StB

Notor
- Belehrungspflichten
: Do rleg u ngs-Beweislost

- Grundbucheinsicht
- Rechiskenntnis

Proxisobwickler
- Berufungsbefugnis

Prüfungsouftrog
- nichtiger -, S 319 Abs. 2 Nr:5 HGB

Rechlsberotu n g/Rechtsbesorgun g

-d.WPArt.l$5Nr2: Kindergeld

Revision

- durch WPG/StBerG

Schoden
- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Zuschötzung

Sozietötsvertrog
- Regelungslücke, Mondoisübernohme

Treuhönder
- Aufteilung d. Grundbesitzes
- Gesomtschuldner, Boubetreuer

- Mitverschulden d. Treugebers

- Rechnungslegungspflicht

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö h rungsvorsch rift, Sekundö ronspruch
: Anloß für -

- Veriöhrungsbeginn
: Bestondskroft
: Vermögensgefö h rd u ng, Gewerbesteuer-

minimierung

Veriöhrung, $ 852 BGB, $ 19 BNotO
- Veriphrungsbeginn

Verschwiegenheit
- Forderungsobtretung

Werbeverbot
- Drittwerbung

Wiedereinsetzung
- Rechtsirrtum
: Proxisobwickler, Befugnisse

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S 319 HGB
- Rechtsberotung
: Kindergeld
Zuschötzung

- Schoden?
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Zwischenvermietung
- Belehrungspflichten

BGH v. 24. 3,1992 - X ZB 2/92
: NJW 92,2158
: VersR 92,1420

BGH v. 30.4.1992 - lll ZR l5l/91
:WM 1992,1148
:BGHZ1l8,142
: NJW 92,202\
BGH v. 2. 7. 1992 - lX ZR l7 4 / 9l
:WM 1992,1742
: NJW1992,3034

BGH v. 9.7.1992 - lX ZR 209/91
:D81992,1925
:WM 1992,1662

OLG Bombers v. 25.11. l99l - 4 U 188/91

OLG Bremen v. 30.7.1991 - 3 U 45/91
: DSiR 1992,78

OLG Celle v. 19.12.1990 - 3 U lll/89
: DSIR 1992,159

OLG Düsseldorf v. 13.6.1991 - 5 U 256/90 rkr
: RPKU 1.226/92

OLG Düsseldo rt v.D.12.1991 - l8 U l7O/91

OLG Düsseldort v.D.l2.l99l - 13 U ll8/9]
OLG Düsseldort v.19.12.1991 - 13 U 135/91

OLG Düsseldort v.V.5.1992 -13 U 218/91

OLG Düsseldorf v. 30. 7.1992 -13 U 258/91

OLG Düsseldorf v. 12.11.1992 -18 U 160/92,
rkr.

OLG Fronkfurt v. 18. 3.1992
: RPKU 1.184/92

OLG Homm v.13. 5.1992 - 25 U 193/91

OLG Koblenz v.7.5.1992 - 5 U l0l4l91, rkr.

OLG Köln v.23.10.1991 - 26 U 16/91

Beschl. v. 16.12.1991- 46-110 l9l)
: WPK-Mitt.1992,132

SG Freiburg v.16.1.1992 - S 9 Kg ll57/91,
n. rkr.
: WPK-Mitteil u n gsblott 1992, 192
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